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Beilage zur Karlsruher Zeitung M 245
Karlsruhe , 22 . Juli ISO«.

Badischer Landtag.
— Zweite Lämmer . —

12N . öffentliche Sitzung
am Donnerstag, den 19 . Juli 1906 .

Nachmiktagssitzung .

Tagesordnung :
Beratung der Berichte der Petitionskommission über
L. die Bitte des früheren Ratschreibers Emil Benetz vonDurbach um Zurückerstattung der zur Fürsorgekasse be¬zahlten Beiträge . Berichterstatter : Abg. Schmidt -Karlsruhe ;
b. die Bitte des Vorstands des Gaues Oberrhein des Ver¬bandes deutscher Buchdrucker , den Schutz reisender Buch¬drucker vor Verhaftung wegen Landstrercherei betr . Be¬richterstatter : Abg . Dieterle ;e . die Bitte der Vereinigung Mannheimer Detailkaufleute ,des Verbands selbständiger Kaufleute und Gewerbetrei¬bender des Großherzogtums und des Vereins der Schuh¬händler von Mannheim -Ludwigshafen und Umgebung, dieBekämpfung des unlauteren Wettbewerbs betr . Bericht¬erstatter : Abg . Mehr - Lahr ;

<l. die Bitte der etatmäßigen Beamten in Adelsheim um Ein¬reihung der Stadt Adelsheim in die IV . Ortsklasse desWohnungsgeldtarifs . Berichterstatter : Abg . Wiede¬mann - Bruchsal ;
e . die Bitte der Beamten in Singen um Gewährung einerTeuerungszulage , bzw . um Versetzung der Stadt Singenvon der dritten in die zweite Klasse des Wohnungsgeld¬tarifs . Berichterstatter : Abg. W i e d e m a n n - Bruchsal ;k. die Bitte der Gemeinde Schwaibach, den Schulhausbaubetr . Berichterstatter : Abg. Or . Schofer ;g. die Bitte des kath. Stiftungsrats St . Märgen um Zu¬weisung eines Staatszuschusses zur Restauration derKirche St . Margen . Berichterstatter : Abg. Dieterle .Ii . die Bitte der Bahnwartswitwe Kath . Speck in Karlsruheum Unterstützung. Berichterstatter : Abg . Or . Schäfer ,i . die Bitte des pens. Bahnwarts Goldschmitt in Ettlingenum Unterstützung. Berichterstatter : Abg . Belzer ;K. die Bitte des früheren Bahnarbeiters W. Geppert inGrafenhausen um Wiederverwendung im Eisenbahndienst .Berichterstatter : Abg. Rohrhurft ;l . die Bitte des früheren Reserveführers Bartz in Mann¬heim um Wiederaufnahme in den Eisenbahndienst . Be¬richterstatter : Abg. Rohrhurst ;m . die Bitte des ehemaligen Zugmeisters Schmitt , zurzeit inWürzburg , um Entschädigung wegen nicht verschuldeterMaßregelung . Berichterstatter : Abg . Schmidt - Karls¬ruhe.

Am Regierungstisch : Ministerialdirektor Schulz ,Geh. Oberregierungsrat vr. Böhm , OberstaatsanwaltDuff« er, Geh . Oberfinanzrat vr . Nicolai , die Mini¬
sterialräte vr. Nieser und Fl ad.

Präsident vr. Wilckens eröffnet die Sitzung um5 Uhr 20 Min.
Der Präsident teilt mit , daß die Petitionskommissionbeantragt , die Bitte des Julius Späth in Stein¬mauern um Rechtshilfe, die seitens der Kommissiongeprüft und ihres Inhalts wegen nicht für geeignet zurVerhandlung im Plenum erachtet wurde, gemäß 8 61der Geschäftsordnung lediglich zu den Akten zu nehmenund den Petenten entsprechend durch das Archivariat zuverständigen.
Der Präsident erteilt dem seine Zustimmung .
Hierauf wird in die Tagesordnung eingetreten .
Zu lit . » der Tagesordnung erstattet Bericht
Abg . Schmidt -. Karlsruhe (Zentr .) . Derselbe verliestden schriftlichen Bericht, aus dem hervorzuheben ist :
Der Petent Emil Benetz wurde 1893 als Ratschreiberder Gemeinde Durbach verpflichtet . Bei dem am 1 . Jan.1897 erfolgten Inkrafttreten des Gesetzes vom 8 . Juli1896 , die Fürsorge für Gemeinde- und Körperschafts¬beamte betr . , wurde Petent Pflichtmitglied der Fürsorge¬kasse , er machte aber von der in 8 62 des Gesetzes vor¬

gesehenen Befugnis, die vorgesetzliche Dienstzeit sichanrechnen zu lassen, um so zu den anrechnungsfähigen10 Dienstjahren zu kommen , keinen Gebrauch. ImJahre 1905 schied Petent aus dem Dienst als Rat¬
schreiber und damit aus der Fürsorgekasse aus. Er hattebis dahin an die Kasse im Ganzen 288 Mk. bezahlt,deren Rückersatz aus Rechtsgründen abgelehnt wurde .Er wendet sich nun an die Kammer mit der Bitte , einemildere Auslegung der harten Gesetzesbestimmungen veran¬lassen bezw . die Rückerstattung genannten Betrags befür¬worten zu wollen .

In wesentlicher Uebereinstimmung mit der Auffassungder Großh . Regierung ist die Kommission der Ansicht,daß dem Petenten , der übrigens selbst daran schuld sei ,daß er beim Ausscheiden aus dem Dienst nicht die 10
anrechnungsfähigen Dienstjahre hatte, weder ein Rechts¬
anspruch auf Rückerstattung zustehe , noch daß das Gesetzbei dieser Sachlage die Möglichkeit auf guttatsweise Rück¬
erstattung der Beiträge biete. Die Kommission kommt
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daher zu dem Antrag , über die Petition zur Tagesord¬
nung überzugehen.

Der Antrag wird widerspruchslos angenommen.

Zu lit . b der Tagesordnung erstattet Bericht
Abg . Di eterle (Zentrum ) : Die Petition des

Vorstandes des Gau Oberrhein des Verbandes
der deutschen Buchdrucker führt aus : Die badischen
Buchdruckergehilfen gehören mit nur wenigen Ausnah¬
men dem Verbände der deutschen Buchdrucker als Mit¬
glieder an . Diese Organisation verfolge namentlich hu¬manitäre Zwecke : sie gewähre Unterstützungen in Fällender Arbeitslosigkeit auf der Reise und am Orte , bei Krank¬
heit und Invalidität . Aus den weiteren Darlegungen
geht hervor , daß die Unterstützung in Fällen der Arbeits¬
losigkeit in Gewährung von freier Herberge und eines
Tagegeldes von 1 M . bis 1 M . 26 Pf . auf die Dauer von
280 Tagen besteht . Für diese Zeit seien die Mitglieder
des Verbandes der deutschen Buchdrucker nicht eigentlichals mittellos Zu betrachten und zu behandeln . Es sei aber
wiederholt vorgekommen, daß Buchdruckergehilfen , die
längere Zeit beschäftigungslos waren und sich auf der
Reise befanden, trotzdem sie den Bezug von Tagegeldernan den Zahlstellen des Verbandes deutscher Buchdrucker
Nachweisen konnten, von den Polizeiorganen aufgegriffenund zur Anzeige gebracht wurden , worauf die Bestrafung
wegen Landstreicherei erfolgte . Es werden vier derartige
Spezialfälle aufgezählt . Tie elfteren zwei ereigneten sichin Pforzheim , die letzteren zwei in Freiburg . Im weiteren
wird noch ausgesührt : Der Verband sorge selbst für An¬
nahme von Arbeitsgelegenheit durch seine Mitglieder ,wenn solche vorhanden sei, indem er diesen bei Nichtan¬
nahme der gebotenen Arbeitsgelegenheit die Unterstützung
entziehe.

Aus diesen Gründen stellt der Vorstand des Gau Ober¬
rhein des Verbandes der deutschen Buchdrucker an den
Landtag und an die Großh . Regierung die Bitte , es
mögen durch entsprechende Instruktion die Exekutivbeam¬
ten angewiesen werden, die mit ordnungsmäßigen Le¬
gitimationspapieren versehenen Mitglieder vorgenann¬ter Organisation und die Mitglieder der mit dem Ver¬
bände in '

Gegenseitigkeit stehenden Vereine , welche die
gleiche Unterstützung in Deutschland genießen und den
entsprechenden Ausweis besitzen, auf der Reise nicht zu
behelligen.

Auf Grund der ,eingehenden Darlegungen Großh . Mi¬
nisteriums des Innern über die eingezogenen Spezial¬
fälle und die hier in Betracht kommenden allgemeinen Ge¬
sichtspunkts ist Ihre Kommission der Meinung , daß, nach¬
dem- das Großh . Ministerium bezüglich der angeführten
einzelnen Fälle bereits das Nötige veranlaßt hat , in eine
weitere Behandlung dieser Einzelfälle nicht mehr einzu¬treten sei — um so weniger , als die Petenten dies eben¬
falls nicht verlangen , ihr Petitum vielmehr etwas anderes
irn Auge hat und auf die Zukunft sich bezieht . Sie istaber der Ansicht , daß die angegebenen Wohlfahrtseinrich¬
tungen für die Beurteilung der Frage , ob ein reisender
Buchdruckergehilfe als Landstreicher zu erachten und ' zu
verfolgen sei , von Einfluß sein können. Sie erachtet des¬
wegen eine geeignete Verständigung der Polizei - und
Strafverfügungsbehörden hierüber zur Berücksichtigungund Erwägung in kommenden Fällen für wünschenswert.

In diesem Sinne stellt Ihre Kommission den Antrag :
„Hohe Zweite Kammer wolle beschließen , die Pe¬tition des Vorstandes des Gau Oberrhein des Ver¬

bandes deutscher Buchdrucker Großh . Regierung
empfehlend zu überweisen.

"

In der Beratung bemerken:
Abg . Kräuter (Soz . ) : Auf Wunsch der Petenten

nehme ich bei dieser Gelegenheit Veranlassung , zum
Schutze ihrer reisenden Verbandsmitglieder mein Wort
einzulegen.

In keinem der angeführten in den Akten enthaltenen
Fälle hat sich erwiesen, daß Verbandsmitglieder direkt
beim Bettel oder bei irgend einem Verbrechen betroffenworden sind . Lediglich auf den Verdacht der Landstrei¬
cherei hin und wegen des Umstandes , daß sie nicht im
Besitz von Barmitteln sind , sperrt man diese Leute ein¬
fach ein . Gegen dieses Verfahren protestiere ich im Na¬
men der Petenten . Ist denn ein Mensch , wenn er keinGeld hat und im Arbeiterkostüm steckt, sofort zum Heloten
herabgedrückt, ist er der Willkür der Beamten , die zu we¬
nig Menschenkenntnis besitzen, preisgegeben ? Wenn das
bei einem Handwerksburschen vorkommt, so ist damit nochlange kein Recht vorhanden , den Handwerksburschen
schlechtweg wegen Landstreicherei einzusperren. Wenn ein
Mensch mit einer Mark täglich sich durchschlagen muß , soist das doch gewiß eine Kunst. Mit einer Mark kann
man heutzutage nicht viel anfangen . Wenn man alle die,welche nicht im Besitze von Barmitteln sind , des Verdachtsder Landstreicherei beschuldigen und sie einsperren würde,dann wären alle die Gefängnisse, die vorhanden sind , nicht
hinreichend . Wenn Studenten ohne Geld auf Kredit
zechen , so fällt das keinem Menschen auf . Wenn aber der
Handwerksbursche und Arbeiter auf der Reise kein Gelo
hat , so ist er verdächtig, LandstrRcherei zu treiben.

In keinem der Fälle , die hier angeführt sind , hat sich
Landstreicherei Nachweisen lassen . Man hat das Ver¬
fahren gegen die Leute eingestellt und sie wieder ent¬
lassen . Sie waren also unschuldig eingesperrt. Ichmeine, in solchen Fällen könnte man doch das Verfah¬ren mehr beschleunigen , damit man nicht einen
Unschuldigen ini Gefängnis zurückhält.

Es wird immer darauf abgehoben, daß die Betreffen¬den so und so länge außer A r beit waren . BemühenSie sich einmal , einen Blick in die Berichte des deutschen
Buchdruckerverbandes zu werfen, dann werden Sie sehen,wie es in Wirklichkeit damit aussieht . Der Verband der
Buchdrucker hat im letzten Jahre für Reiseunterstützungenallein 170 470 M . ausgegeben und für Arbeitslosenunter¬
stützung 466118 M . Das sind doch Riesensummen. Glau¬
ben Sie , die Buchdrucker geben so ohne weiteres diese Gel¬der her ? Sie haben in ihren Statuten eine Bestim¬
mung , daß derjenige, welcher die Stelle , die ihm ange-
boten wird , ausschlägt, den Anspruch auf Unterstützung
überhaupt verliert . Bei den Buchdruckern ist es so : beim
Bezirkskassierer, wo sie die Unterstützung zu holen haben,erfahren sie, ob Stellen frei sind. Wenn eins Stelle amOrte frei ist, dann werden sie angewiesen, diese Stelle zunehmen . Andernfalls , wenn sie es nicht tun , verlieren sie
jeden Anspruch aus Reiseunterstützung.

Aus diesen Riesensummen, die für diese Zwecke ausge-
geben werden, geht weiter hervor , daß das Heer der A r -
beitslosen bei den Buchdruckern fortwährend ein
großes ist, daß nie alle Kollegen ihrer Branche sich in
Stellung befinden. Und dann gibt es , wie in den mei¬
sten Branchen, auch Saisonzeiten , wo das Geschäft besser
geht, z . B . im Winter , und wo es flauer geht, z . B, ge¬rade im Sommer , und da erhöht sich dann die Zahl der
Arbeitslosen. Der Buchdruckerverband hat in den letzten
zehn Jahren für Unterstützungszwecke 12 320 256 M . aus¬
gegeben . Ich glaube , auf diese Weise ist der Armen -
verwaltung viel abgenommen worden.

Ist aber ein Arbeiter deswegen unmoralisch, ist er des¬
wegen nichtstoürdig, ist er deswegen weniger wert als
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ein anderer Mensch , weil er keineArbeit hat ? Habe
ich Ihnen nicht unlängst beim Fabrikinspektionsberichtaus eigener Erfahrung erzählt , wie es einem auf der
Reise ergehen kann ? Es geht mancher auf die Reise in der
Hoffnung, daß er in einer bestimmten Stadt Arbeit be¬
kommt. Dies gelingt ihm nicht, er muß weiter reisen,er reist ins Ungewisse hinein , und es dauert oft wochen-
und monatelang , bis er Arbeit findet . Wenn er dann
inzwischen einem Gendarmen oder einem Schutzmann in
dis Hände fällt , der zu wenig Menschenkenntnis besitzt, sowird er „geflebbt" , wie die Handwerksburschen sagen,wenn er dann kein Geld bei sich hat , so ist er sofort der
Landstreicherei verdächtig. Wenn ein Mensch kein Geld
bei sich hat , oder wenn ein Handwerksbursche schlafend
auf einer Bank gefunden wird , ist das ein Verdachts¬moment für Landstreicherei? Es könnte ja gegenwärtigeinem Abgeordneten passieren, daß er auf einer Bank
schlafend gefunden würde (Große Heiterkeit) . Man mußdie Umstände betrachten, die da mitspielen !

Ich möchte also die Regierung bitten , daß sie in Zukunstmehr Humanität in dieser Beziehung walten laßt . Wenneiner kein Geld hat , so ist das kein Grund zu einer Ver¬
haftung , und deswegen protestiere ich dagegen und bitte
die Regierung , nicht nur die Bezirksämter , wo solche Fälle
vorgekommen sind , sondern sämtliche Behörden gehörig
anzuweisen, daß in Zukunft in der Beziehung milder
Verfahren wird , daß nicht Eingriffe in die persönlicheFreiheit gemacht werden . Denn das ist ein Eingriff indie Persönliche Freiheit , und wenn wir die Verantwort¬
lichkeit der Beamten heute schon im Gesetz hätten , dann
müßten diese Leute geradezu auf die Anklagebank ; dennin der Zeit , wo ein solch armer Teufel im Gefängnis sitzt,könnte ihm gerade Gelegenheit geboten sein, wieder Ar¬beit zu bekommen.

Diese Fälle kommen aber nicht bloß bei den reisenden
Buchdruckern , sondern kommen in allen anderen
Branchen vor . Es ist mir schon mehr als einmal be¬kannt geworden, daß reisende Handwerksgesellen, wenn
sie schon so und so lange auf Reise sind und deshalb keinGeld mehr besitzen, eingesperrt worden sind. Wenn sie
tatsächlich auch gefachten haben, so ist das kein Grund ;denn freiwillig verhungern will niemand und im Freienübernachten will schließlich auch kein Mensch , obwohles häufig vorkommt, daß man lieber im Freien über¬
nachtet, um nicht fechten zu müssen, was selbst ich schonmehrmals getan habe. Da kommt es vor , daß mandie Leute von der Straße weg verhaftet , sie ins Loch
steckt, wo sie erst zwei oder drei Tage sitzen ; dann wird ein
Aktsnaustausch vorgenommen , und nach acht oder zehnTagen läßt man sie dann wieder laufen , weil man ihnennichts anhaben kann . Das ist ein Beweis , wie ungerechtseitens verschiedener Behörden Verfahren wird . Ich will
durchaus nicht alle Behörden beschuldigen, aber im
großen und ganzen gibt es doch viele, die in dem Hand¬werksburschen einen minderwertigen Menschen sehen und
ihn deshalb einsperren . Es gäbe wirklich für die Gen¬darmen und Schutzleute manchmal Wichtigeres zu tun ,als armen Handwerksburschen nachzujagen !

Und diese arbeitslosen Handwerksburschen streben dachauch danach , wieder Arbeit zu bekommen, das Herum¬reisen ohne Geld ist keinem angenehm ! Wenn jemandallerdings immer eingesperrt wird , dann läuft er Gefahr,daß er wirklich zum Landstreichertum hinabsinkt und
vielleicht auf die Verbrecherlaufbahn gerät ; aber dann
ist nicht der Betreffende schuld , sondern die wirtschaftlichenVerhältnisse, die man besser berücksichtigen sollte.

Ministerialrat l)r . Nieser : Die Ausführungen des
Herm Vorredners geben mir zu wenigen BemerkungenAnlaß.

Ich glaube, wer die Darstellung der einzelnen Fälle ,die die Veranlassung zu der Petition gegeben haben,etwas genauer verfolgt bat, wird nicht , wie der HerrVorredner , zu der Auffassung gelangen, daß der Großh .
Regierung ein Mangel an Humanität vorgeworfen werdenkann, noch weniger aber, daß die Buchdrucker , die unterdem Verdacht der Landstreicherei festgenommen und dann
zum Teil unbestraft entlassen , zum Teil bestraft wurden,der Willkür der mit der Behandlung befaßten Beamten
preisgegeben sind . Ich glaube im Gegenteil, die Dar -,
stellung hat ergeben , daß in allen den Fällen , in denendie gesetzlichen Bestimmungen nicht vollständig richtig ge-
handhabt wurden, eine Remedur eintrat ; sie hat aber
auch anderseits meines Erachtens den Nachweis erbracht,daß in einer Reihe von Fällen tatsächlich nicht nur der
Verdacht der Landstreicherei vorlag, sondern daß der
Betreffende der Landstreicherei auch überführt worden
ist, und daß deshalb da. wo eine Bestrafung gebotenwar , sie auch zu Recht erfolgt ist.

Die Petition des Verbandes will aber, wie vorhinangeführt worden ist, weniger auf die erörterten Fälle als
aus die Veranlassung einer generellen Weisung dahin
abheben , daß auf Verbandsangehörige , die als solcheeinen Anspruch auf eine Unterstützung haben, der Tat¬
bestand des § 361, 3 StrGB . nicht angewendet werden
soll. Eine derartige allgemeine Weisung zu erteilen,haben wir geglaubt , nicht zusagen zu können. Dagegenhaben wir uns bereit erklärt, falls wieder begründete
Beschwerden in der gedachten Richtung an uns heran¬treten, dafür zu sorgen , daß die zuständigen Behördenauf die Einrichtungen des Verbandes , von denen sie
übrigens schon aus den Verhandlungen in diesem Hohen
Hause Kenntnis bekommen , noch ausdrücklich aufmerksamwerden, damit sie bei Angehörigen des Buchdrucker¬verbands, die einen Anspruch auf Unterstützung haben,
gegebenenfalls die Frage , ob Landstreichereiverdacht vor¬
liegt, d . h . der Verdacht , daß der Betreffende zweck-,mittel - und erwerblos im Lande herumziM , einer be¬
sonders sorgfältigen Prüfung unterziehend

Abg . Kräuter (Soz .) : Ich habe der Regierung nichtden Vorwurf der Willkür gemacht , sondern nur gesagt :Sind denn die reisenden Handwerksgesellen der Willkür
preisgegeben, sind sie zu Heloten herabgedrückt? Ichhabe ferner die Regierung gebeten, den Behörden An¬
weisung zu geben , in der Beziehung milder zu Verfahren.

Der Herr Regierungsvertreter hat eine Definitton über
Landstreicherei gegeben , der ich mich nicht an¬
schließen kann. Ich kann nicht zugeben, daß das Land¬
streicherei ist, wenn jemand längere Zeit keine Arbeit be¬
kommen hat und mittellos herumzieht ; solange er sichkeines Vergehens schuldig macht, solange er täglich mit
seinem bischen Geld auskommt, kann er nicht als Land¬
streicher betrachtet werden.

Ich hoffe , daß in Zukunft die Behörden in bezug ausdie reisenden Handwerksburschenetwas mehr Milde wal¬ten lassen, damit solche Fälle nicht mehr Vorkommen.
Der Antrag der Kommission wird hierauf angenom¬men.

Zu lit . 1c der Tagesordnung erstattet der Mg .Mehr - Lahr (natl . ) Bericht, aus dem folgendes hervor¬zuheben ist :
Die Vereinigung Mannheimer Detailkaufleute , derVerband selbständiger Kaufleute und Gewerbetreibenderdes Großherzogtums Baden und der Verein der Schuh¬händler von Mannheim -Ludwigshafen und Umgebungrichten an die Kammer die Bitte , einem mit gleichzeitiger
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Eingabe an das Großh . Ministerium angeregten Ge¬
setzentwurf ihre Zustimmung zu erteilen, durch den
8 6 des badischen Gesetzes vom 3. März 1879 , die Einfüh¬
rung der Reichsjustizgesetze in Baden betr ., dahin abge-
ändert werden soll , daß die schwurgerichtliche Zuständig¬
keit für die Vergehen des Reichsgesetzes zur Bekämpfung
des unlauteren Wettbewerbs vom 27 . Mai 1896 ausge¬
schlossen wird .

Zur Begründung wird vorgetragen :
Die Zuständigkeit der Schwurgerichte zur Aburteilung

gewisser durch die Presse begangener Delikte gegen das
Gesetz zur Bekämpfung des unlauteren Wettbewerbs un¬
terliege schwerwiegenden Bedenken, die im einzelnen
eingehend dargelegt werden.

Die Petenten heben in dieser Beziehung besonders
hervor :

Als das badische Gesetz von der reichsgesetzlichen Er¬
mächtigung, die Zuständigkeit der Schwurgerichte für die
mittels der Presse begangenen Handlungen beizubehalten,
Gebrauch machte, bestand das U.W .G noch nicht . Bei
Erlassung des U .W.G . dachte man aber an diese Regelung
der Zuständigkeit, die zudem lediglich eine süddeutsche
Eigentümlichkeit ist, nicht ; andernfalls hätte man sicher -
sich die schwurgerichtliche Zuständigkeit von Reichswegen
ausgeschlossen .

Nach dem bestehenden Recht muß eine Voruntersuchung
geführt, das Hauptverfahren vor dem Schwurgericht er¬
öffnt und die Hauptverhandlung mit dem ganzen feier¬
lichen Apparat des Schwurgerichts geführt werden, sofern
nämlich dis Staatsanwaltschaft ein öffentliches
Inter esse als vorliegend ansieht. Gerade aber in
dieser letzteren Beziehung zeigt sich eine Folge dieser Zu¬
ständigkeitsregelung , die dazu gefiihrt hat , daß eine öf¬
fentliche Anklage aus § 4 des Wettbewerbsgesetzes vor
dem Schwurgericht in Baden unseres Wissens bis jetzt in
Baden noch nicht erhoben wurde . Daß aber zahlreiche
Wettbewerbsdelikte vorgekommen sind und Vorkommen ,deren Verfolgung im öffentlichen Interesse und zwar in
ganz außerordentlichem Maße lag , kann nicht bezweifelt
werden und entspricht unseren Erfahrungen .

Aber auch wenn es zur Schwurgerichtsverhandlung
kommen sollte , sind die Schwurgerichte nicht die geeig¬
neten Gerichte zur Aburteilung der Wettbewerbsvergehen.
Es ist begründet , daß die Geschworenen , die eben erst mit
Kapitalfällen beschäftigt waren , den folgenden Wettbe-
werbsfall für so unbedeutend ansehen und empfinden,
daß sie aus diesem Grunde ein günstigeres Urteil als
der Sache und Rechtslage entspricht, für den Angeklagten
fassen . Andererseits dürste mancher wegen unlauteren
Wettbewerbs Angeklagte es als ein bitteres Unrecht em¬
pfinden, an einem gleichen Tag mit einem Mörder oder
Meineidigen vor dem gleichen Gericht auf der gleichen An¬
klagebank erscheinen zu müssen.

Wird die Zuständigkeit des Schwurgerichts dagegen
ausgeschlossen , so wird es dadurch der Staatsanwaltschaft
leichter gemacht , Anklage zu erheben ; zudem hat sie es
dann bei Z 4 U.W.G . in der Hand , je nach der Wichtigkeit
des Falles Strafkammeranklage zu erheben oder die
Ueberweisung an das Schöffengericht zu beantragen . Die
Wettbewersvergehen gelangen alsdann vor diejenigen
Gerichte , die nach der Gerichtsverfassung die geeignetsten
zu ihrer Aburteilung sind. Me strafprozessuale Eigen¬
tümlichkeit von Schwurgerichtsvergehen auf Antrag ver¬
schwindet , ebenso die weitere Abnormität , daß beim Vor-
liegen des öffentlichen Interesses das Schwurgericht, bei
Nichtvorliegen das Schöffengericht zuständig ist.

Die Großh . Regierung erklärte , die Anregung der Pe-
tenten bilde den Gegenstand ernster, zurzeit noch nicht ab¬
schlußreifer Prüfung .

i

Der Kommission erscheint das Verlangen der Petenten
aus den dargelegten Gründen als berechtigt . Sie stellt
daher den Antrag auf empfehlende Ueberwei -
s u n g.

In der Beratung bemerken:
Oberstaatsanwalt Duffner : Ich möchte mich ge¬

gen die empfehlende Ueberweisung der Petition
wenden. Gewiß enthält die Petition außerordentlich be¬
achtenswertes Material . Sie bildete den Gegenstand
eingehender Prüfung seitens der Justizverwaltung . Die
Materie hat eine gewisse Schwierigkeit insofern, als die
gleichen Gesichtspunkte , welche bezüglich der Vergehen
gegen das unlautere Wettbewerbsgesetz geltend gemacht
werden, auch gegenüber einer ganzen Reihe anderer Ge¬
setze gelten müssen , die zum großen Teil unter den Gat¬
tungsbegriff „strafrechtliche Nebengesetze" zusammen¬
gefaßt werden und bezüglich deren man sagen kann, daß
der Grund , der seinerzeit den Gesetzgeber bei Schaffung
des 8 6 des badischen Einführung sgesetzes zu den Reichs-
justizgesetzen, also bei der Ueberweisung der Preßdelikte
an die Schwurgerichte, leitete, nicht zutrifft : nämlich eine
gewisse Sicherstellung der Freiheit politischer Meinungs¬
äußerung . Es kommen in Betracht das Gesetz zum Schutz
der Warenbezeichnungen, das Gesetz betreffend den Mar¬
kenschutz , 8 40 des Patentgesetzes, das Gesetz betreffend
Jnhaberpapiere u . dgl . Ich sage also : Die Materie birgtin sich eine gewisse Schwierigkeit . Das dürfte aber
selbstredend die Justizverwaltung nicht abhalten , trotz
dieser Schwierigkeit sofort mit einer Gesetzesvorlage an
Sie heranzutreten , wenn wirklich die Schäden und die
Gefahr, wie sie in der Petition entwickelt werden, Vor¬
lagen . Dem entgegenzutreten bin ich in der Lage — in-
dem ich aber ausdrücklich betone, daß die Petition gewiß
außerordentlich beachtenswerte Momente geltend macht,die der Regierung allen Anlaß geben , die Frage , die an¬
geregt worden ist, eingehend zu prüfen .

Man kann allerdings zunächst gegen die Petition nichtdas ins Feld führen , was eigentlich so nahe läge : daß
jetzt erst, im laufenden Jahre erst , Anlaß zur Beanstan -
düng der Zuständigkeit des Schwurgerichts genommenwird , während das unlautere Wettbewerbsgesetz schon seit
dem Jahre 1896 besteht und , als es erlassen worden ist,
jene Bestimmung des 8 6 des badischen Einführungs¬
gesetzes bereits vorlag .

Für die Herren Juristen ist bekannt, daß seinerzeit die
badische Praxis auf einem ganz anderen Standpunkt
stand als das Reichsgericht : Man hat früher alle diese
Delikte, wenn sie durch die Presse begangen wurden , über¬
haupt nicht als zur Zuständigkeit der Schwurgerichte
gehörig angesehen — und erst die mehrfach erwähnte
Entscheidung des Reichsgerichts, welche auch Erörterung
seitens des Herrn Berichterstatters gefunden hat , erst diese
Entscheidung des Reichsgerichts vom Oktober 1902 hat
Wandel geschaffen ; auf die Einzelheiten der Entscheidung
brauche ich nicht einzugehen. Dieser Entscheidung hat sich
nun die Praxis bemächtigt und wir haben zunächst ein¬
mal vom Schwurgericht Mannheim ein Urteil aus dem
Landgerichtsbezirk Heidelberg, in welchem die vom
Reichsgericht ausgestellten Grundsätze über die schwur¬
gerichtliche Zuständigkeit akzeptiert sind und Verurtei¬
lung wegen eines Vergehens gegen das Gesetz zum Schutzder Warenbezeichnungen erfolgte . Wir haben dann weiter
eine Anklage des Staatsanwalts in Mannheim , welche
zum schwurgerichtlichen Austrag kommen sollte ; das Ver»
fahren ist eingestellt worden , weil der Antrag zurückge¬
zogen worden ist ; das Hauptverfahren aber war eröffnet.
Insofern ist beim Schwurgericht Mannheim von den
Staatsanwaltschaften und von den Gerichten diese reichs -
gerichtliche Entscheidung in die Praxis umgesetzt worden.

H-
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Ich kann aber nicht zugeben, wenn von seiten der Pe¬
tition als gewichtigster Grund für die Abschaffung des
schwurgerichtlichen Zuständigkeit hauptsächlich cingeführt
wird, es werde die Wahrnehmung gemacht , daß auf seiten
der Staatsanwaltschaften die Neigung bestehe, die Heber -
nähme der Verfolgung von Amtswegen eben mit Rück¬
sicht auf die schwurgerichtliche Zuständigkeit abzulehnen,
daß man das öffentliche Interesse zur Uebernahme ver¬
neine , und zwar generell und prinzipiell verneinen , mit
Rücksicht auf die Gefahren , welche eine schwurgerichtliche
Verhandlung für die Anklage in sich birgt .

An sich ist ja gewiß ein Kern von Wahrheit in dieser
Behauptung : Der Staatsanwalt muß immer den Erfolg
ins Auge fassen und er wird sich eine Sache mit beson¬
ders kritischer Beurteilung betrachten und eine Anzeige
besonders kritisch prüfen dann , wenn die schwurgericht¬
liche Zuständigkeit in Betracht kommt.

Allein ich finde darin keine so große Unzuträglichkeit.
Meine langjährige Erfahrung beweist mir — und sie hat
mir oft Fälle gebracht, die dafürals Beleg dienen können
—', daß es sich gerade bei Anzeigen aus dem Gebiete
des unlauteren Wettbewerbs , also des Konkurrenz¬
kampfes, um solche Anzeigen handelt , die einer ganz ge¬
nauen Sichtung und Prüfung bedürfen : Wie oft sind An¬
zeigen eingekommen, die den Tatbestand des Deliktes ge¬
gen das unlautere Wettbewerbsgesetz für absolut zweisel-

x los scheinen ließen — und bald haben die Erhebungen
ergeben , daß die ganze Angelegenheit übertrieben war !

Wenn also die Staatsanwälte — gerade auch mit
Rücksicht auf die schwurgerichtliche Zuständigkeit — solche
Anzeigen besonderer Durchprüfung und Siebung unter¬
ziehen , ist es meines Erachtens Wohl begründet . Ich will
ja nun zugeben, es ist möglich , daß da zu weit gegangen
wird ; es wird wenigstens die Eventualität ins Auge ge¬
faßt werden können, daß mit Rücksicht auf die schwur-
gerichtliche Zuständigkeit das öffentliche Interesse ver¬
neint wird . Mir sind jedoch solche Fälle nicht bekannt
außer einem Fall aus Mannheim , der auch in der Petition
angeführt worden ist. Dort hat sich aber nachträglich,
nachdem die Erhebungen eingeleitet worden sind , heraus¬
gestellt , daß tatsächlich die Anzeige unbegründet gewesen
ist , und im Erfolg hat also die ursprüngliche Stellung¬
nahme des Staatsanwalts ihre Bestätigung gesunden in¬
sofern , als die Angelegenheit sich zum weiteren Austrag
nicht eignete. Im übrigen ist mir von seiten der Staats¬
anwaltschaften des Landes berichtet worden , es treffe nicht
zu , daß von ihnen das öffentliche Interesse deshalb ver¬
neint worden sei, weil es sich um eine eventuelle schwnr-
gerichtliche Behandlung der Angelegenheit drehe.

Ich darf also Wohl sagen : Es ist die Möglichkeit ge¬
geben , daß solche Anzeigen vom Staatsanwalt mit be¬
sonderer Kritik behandelt werden ; ich kann aber
nicht zugeben, daß darin ein so großer Schaden liege,
daß man nun sofort die Klinke der Gesetzgebung er¬
greifen und die Angelegenheit als eine dringliche in dem
Sinne behandeln müßte , daß Ihnen in möglichst baldiger
Zeit eine Gesetzesvorlage unterbreitet wird .

Unter diesem Gesichtspunkt ist vor allem aber auch
zu fragen , ob denn für die L a n d e s gesetzgebung
diese Angelegenheit als eine dringliche angesehen werden
kann . Ich muß das insofern verneinen , als ich sage :
Wenn die Landesgesetzgebung die Möglichkeit vor Augen
hat , daß die Angelegenheit von seiten des Reiches
erledigt werde, dann wird sie nur unter der Voraus¬
setzung zu einer Gesetzesvorlage schreiten , daß wirkliche
Schäden und Gefahren ganz evidenter Art festgestellt sind .
Wir haben nun mit der Strafprozeßresorm zu rechnen ,
eine Novelle steht in Aussicht ; und wir haben bei diesem
Anlaß auch eine Novelle zum Gerichtsverfassungsgesetzzu

. >
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erwarten . Es ist bekannt, daß vom Bundesrat eine Sach¬
verständigenkommissionberufen worden ist ; es ist weiter-
bekannt, daß diese Sachverständigenkommission ihre
Vorschläge zur Strafprozeßreform (in Gestalt der Ver¬
öffentlichung der Protokolle) im Druck der Oeffentlich-
keit zugängig gemacht hat ; und es ist den Herren Juristen
dieses Hauses bekannt, daß in diesen Vorschlägen gerade
die Materie des schwurgerichtlichen Verfahrens und auch
der schwurgerichtlichen Zuständigkeit einen ganz breiten
Raum einnimmt.

Es ist also die Möglichkeit gegeben, daß die Materie ,
welche in der Petition angeregt wurde , ihre Regelung
von seiten der Reichs gesetzgebung findet ; und solange
diese Möglichkeit vorliegt , so lange noch nicht Klarheit
darüber besteht , ob nicht diese Möglichkeit in die Tat
übergeführt werde , so lange dürste für die Landes -
gesetzgebung kein Grund gegeben sein, die Angelegenheit
als eine „dringliche" im Sinne der Petition anzusehen
und an Sie mit einer Gesetzesvorlage heranzutreten .

Ich möchte Sie also bitten , der Petition nicht den Cha¬
rakter einer dringlichen beizumessen , dadurch, daß sie die
Petition der Regierung „empfehlend" überweisen, son¬
dern ich möchte bitten, daß Sie die Petitton der Regie¬
rung „zur Kenntnisnahme " überweisen, damit diese sie
weiter eingehender Prüfung unterzieht und bei ihrer
künftigen Stellungnahme zur Sache sie in entsprechender
Weise berücksichtigt.

Abg . Or . Binz (natl . ) : Anläßlich der Debatte über
das Justizbudget haben mehrere Redner aus dem Hohen
Hause und auch ich Veranlassung genommen , uns über die
Institution des Schwurgerichts auszusprechen. Es lag
dazu besondere Veranlassung vor im Hinblick auf den
Vorschlag der Strafprozeßkommission, die im Aufträge
des Reiches die Vorarbeit zur Strafprozeßresorm ge¬
leistet hat , die Schwurgerichte abzuschaffen und an deren
Stelle eine Organisation von Schöffengerichten zu setzen .
Das Hohe Haus hat jedenfalls in seiner großen Mehrheit
mit Genugtuung begrüßt , daß die Großh . Regierung der
Institution des Schwurgerichts, das sich bewährt hat ,
durchaus freundlich gegenübersteht und , soviel von ihr
abhängt , für die Erhaltung desselben in unserer Gerichts¬
organisation leinzutreten entschlossen ist .

So sehr ich persönlich mich auch über diese Stellung
der Großh . Regierung gefreut habe, so wenig kann ich
aber auf der anderen Seite der Begründung des Herrn
Regierungsvertreters beitreten , der sich gegen den vor¬
liegenden Antrag unserer Komniission gewendet hat . Die
Kommission bejantjragt empfehlende Ueberweisnng dör
Petition . Der Herr Regierungsvertreter hat gemeint ,
daß der Sinn dieses Antrags dahin gehe , daß eine drin¬
gende Angelegenheit in Frage stehe , die alsbald gesetz¬
geberische Behandlung erfordere . Ich Msse den Antrag
der Kommission so auf , daß , sobald sich Anlaß und die
Möglichkeit bietet, die Frage gesetzgeberisch zu behandeln ,
die Großh . Regierung im Sinne der Petition Stellung
nehmen möge . Von dieser Auffassung ausgehend , stehe
ich nicht an , zu erklären , daß ich den Antrag der Kom¬
mission für durchaus begründet halte .

So sympathisch ich der Erhaltung der Schwurgerichte
gegenüberstehe — bei der Aburteilung des Vergehens des
unlauteren Wettbewerbs kommen doch eine Reihe von Ge¬
sichtspunkten zur Erwägung , die die Frage nahelegen , ob
das Gesetz über den unlauteren Wettbewerb den vom Ge¬
setzgeber beabsichtigten Effekt auch wirklich erzielt , wenn
zur Aburteilung solcher Vergehen das Schwurgericht für
zuständig erklärt wird . Die Klage ist in weiten Kreisen
der Geschäftswelt schon wiederholt laut geworden , daß
das Gesetz über den unlauteren Wettbewerb sich mehr oder
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weniger als eine stumpfe Waffe darstellt . So gut auch anund für sich die Bestimmungen sind , so unzulänglich istder Erfolg . Die beteiligten Kreise des Kleingewerbesund des Kaufmannstandes beklagen sich mit Recht dar¬über , daß gegenüber Fällen von offensichtlich unlauteremWettbewerb unsere Strafjustiz .mehr oder minder sich alsohnmächtig erweist . Das liegt nicht am schlechtenWillen derberufenen Organe , es - liegt teilweise in der Sache selber ,teilweise wohl aber auch in der Regelung der Zuständig¬keit . Das hat auch>der Herr Vertreter der Großh . Regie¬rung in gewissem Maße zugegeben : Wenn eine Anklagebeim Schwurgericht in Frage kommt , pflegt die Staats¬
anwaltschaft mit ganz besonderer Sorgfalt — das ist nichtzu tadeln . Las ist zu loben — , manchmal aber auch miteiner gewissen Aengstlichkeit an die Sache heranzutreten ,weil sie sich — auch das nehme ich ihr nicht übel — nichtder Gefahr aussetzeu will , beim Schwurgericht eine
Niederlage zu erleiden . Als Niederlage betrachtet es Wohlder Staatsanwalt für seine Person nicht ; aber nach außenhin hat es doch den Anschein .

Wenn auf irgend einem Gebiete die Wirkung des Ge¬
setzes eine unzulängliche bleibt , sofern nicht so rasch wiemöglich eingegriffen wird , so ist es eben auf dem des un¬lauteren Wettbewerbs der Fall . Das Schwurgericht trittalle Vierteljahre einmal zusammen , die Fälle unlauterenWettbewerbs , die sich im Laufe Ger Zeit ansammeln , müs¬sen auf die Schwurgerichtsperiode aufgeschoben werden .Nur bei alsbaldiger Inangriffnahme und Aburteilungeines solchen Falles wird der Effekt erzielt , den wir im

allgemeinen Interesse wünschen müssen , namentlich auch,um gegenüber unlauterem Geschäftstreiben abschreckendzu wirken . Von diesen Gesichtspunkten eignen sichzweifellos die Schwurgerichte nicht zur Aburteilung von
Vergehen der vorliegenden Art .

Die Begründung zum Kommissionsantrag weist auchdarauf hin , daß der unlautere Wettbewerb , so verwerflichund verächtlich er sich in der Regel gebärdet , doch immer¬hin sich als „Vergehen " , nicht als schweres „ Verbrechen "
im Sinne des Gesetzes charakterisiert . So scheint mir , daßes gerechtigkeitshalber gerade auch keine wünschenswerteSache ist und über das Ziel hinausschießt , hier das fürdie schwersten Verbrechen zuständige Gericht heranzu -
ziehen .

Ich gebe mich auch der Hoffnung hin , daß die hoffent¬lich nicht mehr lange hinausgeschobene Strafprozeßreformeine gründliche Revision auch der Zuständigkeiten der ver¬
schiedenen Gerichte in Aussicht nehmen wird . Ter Zweckdes Antrags der Kommission ist erreicht , wenn die Großh .Regierung sich davon überzeugt , daß hier eins Aenderungeintreten mutz , und sie demgemäß in eine Prüfung ein -tritt . In diesem Sinne möchte ich das Hohe Haus bitten ,dem Antrag der Kommission Ihre Zustimmung zu er¬teilen .

Abg . Benedey (Dem . ) : Es ist wohl nicht zu be¬
streiten , daß das Schwurgericht an und für sich nichtgerade als die geeignete Instanz zur Aburteilung vonKlagen wegen unlauteren Wettbewerbs erscheint . Das
Schwurgericht soll sich mit den allerschwersten Delikten be¬
schäftigen, und außerdem , wenigstens bei uns , wenn poli¬
tische Delikte mit Beleidigungen in der Presse verbunden sind .Es ist ja schon von dem Herrn Regierungvertreter mit Rechthervorgehoben worden , daß hier ein gewisses politischesMoment gegeben ist , damit nämlich die Freiheit der öffent¬lichen Meinung möglichst gewahrt wird . Dieses Momentkommt aber wohl bei unlauterem Wettbewerb nicht in
Betracht , und deshalb wäre es wohl richtiger , wenn eineandere Instanz , ein anderes Gericht derartige Fälle zuentscheiden hätte . Ob die Sache gerade so dringlich ist,daß man alsbald an eine Aenderung Herangehen soll,

oder ob man nicht vielmehr die Petition der Regierungnur in dem Sinn überweisen will , daß diese Materiebei sich bietender Gelegenheit einer Revision unterzogenwerden soll , welche Meinung auch die des Herrn Vor¬redners zu sein scheint und auch durch Ueberweisung zur
Kenntnisnahme erreicht werden könnte , darüber kann man
verschiedener Ansicht sein .

Gestatten Sie mir bei dieser Gelegenheit , da ja mehr¬fach von den Schwurgerichten und von der Arbeit der
Kommission zur Vorbereitung einer Revision unserer
Strafprozeßordnung die Rede war , mit einem Wort aufeine Ausführung , die seinerzeit beim Justizbudget in
diesem Hause gefallen ist, zurückzukommen . Es ist da¬mals von einem der Herren , die darüber gesprochenhaben , darauf hingewiesen worden , daß die Kommission ,welche sich mit der Vorbereitung der Revision der Straf¬prozeßordnung beschäftigte , sich einstimmig gegen des
Schwurgericht und für die kleinen mittleren und großen
Schöffengerichte ausgesprochen habe . Ich habe zufällig in den
letzten Tagen den Herr Rechtsanwalt Berthold Baumstark ,der jener Kommission als Mitglied angehört hat , getroffen ,und er hat mir versichert , daß er bei der ersten Lesungmit aller Entschiedenheit für die Beibehaltung der Schwur¬gerichte und gegen die Tendenzen auf Abschaffung der¬
selben eingetreten sei. Ich habe geglaubt , nachdem die
Sache heute wiederum gestreift worden ist, es diesemManne schuldig zu sein , hier zu erwähnen, , daß er mit
Entschiedenheit für die Beibehaltung der Schwurgerichteeingetreten ist, daß er aber keine Unterstützung dabei ge¬funden hat , daß sich sogar Stimmen gegen ihn erhobenhaben , die ihm vorher ihre Unterstützung zugesagt hatten ;erst dann hat er seinen aussichtslosen Widerstand aufge -
geben . Ich habe geglaubt , es ihm schuldig zu sein , zurKlarstellung darauf hinzuweisen .

Abg . vr . Zehnter (Zentr .) : Ein anderer Antrag alsder der Kommission liegt bis jetzt nicht vor . Ich glaubeschon daraus entnehmen zu dürfen , daß das Haus gewilltist , für diesen Antrag einzutreten . Ich glaube aber auch,daß das Jedermann im Hause mit gutem Gewissen tunkann . Die Kommission hat dadurch , daß sie die Petitionempfehlend überwiesen haben will , nichts anderes zumAusdruck bringen wollen , als die Meinung , daß die Peti¬tion begründet ist , und es hat dabei keineswegs ausge¬sprochen werden sollen , daß nun sofort ein Spezialgesetzlediglich für diesen Fall gemacht werden soll . Es kann ,wenn etwa ein größeres umfassendes Gesetz erst in der
übernächsten Periode dem Landtag vorgelegt werden soll,die Regierung noch so lange eine Gesetzesvorlage wohl
Hinausgeschieben. Die Regierungserklärung , die uns
schriftlich zugegangen ist , teilt ja auch mit , daß Erwägunenin dieser Frage bereits im Gange seien — und zwarnicht blos in Beschränkung auf das Gesetz über den un¬lauteren Wettbewerb , sondern in weiterer Ausdehnung — ,daß man aber mit diesen Erwägungen noch nicht zu einem
Abschluß gekommen sei. Unter diesen Umständen , glaubeich , war es richtig , wenn die Kommission ihre Meinung ,daß das Gesetz adgeändert werden soll , dadurch zum Aus¬druck gebracht hat , daß sie die empfehlende Ueberweisung
beantragt . Ich bitte Sie also dem KommissionsantragIhre Zustimmung zu erteilen .

Der Kommissionsantrag wird hierauf angenommen .

Zu lit . ck erstattet Bericht Abg . Wiedemann
(Zentr .) . Derselbe verliest den schriftlich vorliegenden
Kommissionsbericht , aus dem zu entnehmen ist :

Die etatsmäßigen Beamten in Adelsheim bitten mit
Unterstützung des Gemeinderats um Einreihung der
Stadt Adelsheim in die IV . Ortsklasse des Wohnungs -
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qeldstarifs , anstatt der bisherigen Einreihung in die
V . Ortsklasse . Bei der im April 1905 zwecks Neuauf¬
stellung der Ortszulagen gemachten Erhebungen habe sich
zwar nur ein Einheitszimmerpreis von nur 47 M . er¬
geben . Dabei sei aber zu berücksichtigen , daß der größte
Teil der von den Beamten innegehabten Wohnungen sehr-
minderwertig und außerdem der Mietwert der vom
Staat gemieteten oder im Eigentum von Beamten stehen¬
den Wohnungen und der Wohnungen des Bezirksarztes
und Bezirkstierarztes nicht in Betracht gezogen worden
sei . Der Einheitszimmerpreis berechne sich vielmehr auf
49 M . >8 Beamte der Gehaltsklassen O bis X müßten
z. B . 6757 M . Miete bezahlen , während sie nur 3750 M .
Wohnungsgeld bezögen .

Die Großh . Regierung will dem Gesuche zurzeit nicht
entsprechen . Eine andere Art der Berechnung des Ein¬
heitszimmerpreises unter Verlassen der bei den allge¬
meinen - Erhebungen aufgestellten Grundsätze sei nicht
angängig .

Nach Ansicht der Kommission entspricht das Woh¬
nungsgeld zurzeit nicht dem tatsächlichen Aufwand und
erscheint ihr daher der Wunsch der Petenten berechtigt .
Da aber ohne Aenderung des Wohnungsgeldgesetzes eine
anderweite Einreihung jetzt nicht durchführbar sei , bean¬
tragt sie Ueberweisung zur Kenntnisnahme in dem
Sinne , daß bei der nächstfolgenden Revision des Woh¬
nungsgeldgesetzes die vorgetragenen Wünsche der Petenten
wohlwollend berücksichtigt werden möchten .

In der Beratung bemerkt

Abg . Leiser (natl .) : Schon bevor die vorliegende
Petition eingekommen ist, habe ich mich auf Wunsch der
Beamten von Adelsheim beim Finanzministerium über
die Gründe erkundigt , warum die Stadt Adelsheim bei
der letzten Revision des Wohnungsgeldtarifes nicht in
eine andere Ortsklasse eingereiht worden ist . Der Herr
Geh . Oberregierungsrat vr . Nicolai hat mir in bereit¬
williger Weise Auskunft erteilt und auch in Aussicht ge¬
stellt, daß bei einer künftigen Revision die Angelegenheit
berücksichtigt würde und eine andere Einreihung erfolge .

Die Beamten von Adelsheim , denen ich diese Aeuße -
rung übermittelte , haben sich aber dadurch doch nicht
abhalten lassen , ihre Wünsche vor den Landtag zu
bringen . In der Petition sind ja die Wohnungsver¬
hältnisse den Tatsachen entsprechend geschildert und auch
eben von dem Herrn Berichterstatter eingehend erörtert
worden . Ich will darauf nicht zurückkommen .

In letzter Zeit hatte ich einige Male Gelegenheit , mit
Herren aus Aüelsheim zusammenzutreffen und auch über
den Fall zu sprechen . Die Herren sind nun der An¬
sicht, daß bei der Berechnung der Einzelzimmerpreise das
ungünstig für sie gewirkt habe , daß der Berechnung nur
die Preise der von den Beamten gemieteten Wohnungen
zu Grunde gelegt worden sind . Nach ihrer Ansicht, wie
das auch in der Petition ausgedrückt ist, hätten auch die
Mietpreise der vom Staate gemieteten Wohnungen und
ebenso die Mietwerte der einzelnen Beamten zu Eigen¬
tum gehörenden Wohnungen in Betracht gezogen werden
sollen . Von diesem Gesichtspunkt ausgehend haben die
Petenten eine Zusammenstellung gemacht , die der Ein¬
gabe angeschlossen ist . Nach dieser Zusammenstellung
würde sich allerdings ein anderer Eiuzelzimmerpreis er¬
geben, als dies bei Berechnung der Großh . Regierung
der Fall ist.

Wie ich aus eigener Anschauung weiß , sind die
Wohnungsverhältnisse der Beamten in Adelsheim wirk¬
recht mißliche, und die in der Eingabe geschilderten Tat¬
sachen vollkommen zutreffend . Die Beamten , welche eine
einigermaßen anständige Wohnung haben wollen , müssen

dieselbe teuer bezahlen , dg^ Wohnungsgeld , das für die
fünfte Ortsklasse ausgesetzt

'
ist, reicht - dazu nicht aus .

Ich kenne Beamte , die von änderen Städten nach Adels¬
heini versetzt worden sind ; an ihrer früheren Stelle reichten
Ire mit ihrem Wohnungsgeld aus , hatten teilweise nochetwas übrig . In Adelsheim müssen sie zulegen . Ich
halte es daher vollkommen für berechtigt , wenn die
Petenten wünschen , daß die Amtsstadt Adelsheim in die
vierte Ortsklasse des Wohnungsgeldtarifs eingereihtwird .

Es ist nun seitens der Pctitionskommission der An¬
trag auf Ueberweisung zur Kenntnisnahme gestelltworden . Ich hätte es lieber gesehen , wenn man auf
empfehlende Ueberweisung gekommen wäre . Es ist mir
allerdings von dem Herrn Geh . Oberregierungsrat ge¬
sagt worden , wie wir das auch in der Negierungs¬
äußerung gehört haben , daß für jetzt eine Aenderung des
Wohnungsgeldtarifs für Adelsheim nicht möglich wäre .
Das würde zur Folge haben , daß auch andere Städte
ein derartiges Verlangen zeigten , dies würde eine Ver¬
schiebung im Tarif , allenfalls eine Aenderung des Ge¬
setzes notwendig machen . Wenn nun auch den Wünschender Petenten vorläufig nicht entsprochen werden kann ,
so möchte ich niir doch gestatten , der Großh . Regierungdie Angelegenheit zur möglichst baldigen Berücksichtigung
zu empfehlen . Ich bitte die Großh . Negierung , den Sach¬
verhalt möglichst eingehend prüfen zu wollen und bei der
nächsten Revision des Wohnungsgeldtarifes die Amts¬
stadt Adelsheim in die vierte Ortsklasse einzureihen .

Die Beratung wird geschlossen .

Das Schlußwort erhält der Berichterstatter

Abg . Wiedemanu - Bruchsal ( Zsntr .) : Der Herr
Äbg . Leiser hat darauf hingewieseu , es hätten anläßlich
der Erhebungen über das Wohnungsgeld auch die Miets -
Preise der vom Staate gemieteten Wohnungen , sowie auch
die Mietpreise der Dienstwohnungen bei der Berechnung
einbezogen werden sollen . Es ist aber in der Regierungs¬
erklärung deutlich darauf hingewiesen worden , daß seiner¬
zeit bei Aufstellung des Wohnungsgeldtarifes eben -diese
Dienst - und Mietswohnungen nicht mit einbezogen wurden .
Es wurde dieses Verfahren für das ganze badische Land
gleichmäßig gehandhabt , es ist also die Gemeinde Adels¬
heim in dieser Beziehung nicht benachteiligt worden .

Ich habe nachher noch eine andere Petition zu behandeln
von der Gemeinde Singen in gleichem Betreff . Es ist
mir bei Behandlung dieser Petitionen aufgefallen , daß
viele etatmäßige Beamte tatsächlich 50 Prozent ihres
Wohnunggeldes drauflegen müssen , Um eine Wohnung
zu bekommen. Von den nichtetatmäßigen Beamten müssen
die meisten 25 und manche sogar 30 Prozent ihres ganzen
Gehabtes für das Wohnungsgeld aufopfern . Es ist das
ein Beweis , das unsere Regierung jedenfalls daran denken
muß , bei der nächsten Gehaltsrevision auch gleichzeitig
den Wohnungstarif zu revidieren , denn das ist eine
dringende Notwendigkeit , und es ist traurig , wenn die
Beamten bei ihren geringen Gehalten noch aus ihrer
eigenen Tasche zum Wohnungsgeld drauflegen müssen .
Es ist zu erwarten und zu wünschen, daß die Regierung
diesen Wünschen entspricht , und zwar schon auf dem nächsten
Landtag !

Der Kommissionsantrag wird angenommen .

Zu lit . o der Tagesordnung erstattet Bericht Abgeord¬
neter Wiedemann - Bruchsal ( Zentr .) . Aus dem Kom¬
missionsbericht ist zu entnehmen :

e: L.

"DL
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Schon im Jahre 1902 — anläßlich der Revision des
Wohnungsgeldgesetzes — haben sich die Beamten in Singenan die Landstände mit der Bitte um Einreihung derStadt Singen in die II . Klasse des Wohnungsgeldtarifsgewendet mit der Begründung , daß zufolge des rapidenAnwachsens der Einwohnerzahl Singens eine Wohnungs¬not eingetreten sei . Dieser Zustand wurde aber nur füreine vorübergehende Erscheinung gehalten. Diese An¬nahme habe sich aber nicht bestätigt. 1900—1905 habedie Bevölkerungszunahme rund 50 °/<> betragen, die In¬dustrie entwickle sich gewaltig. Trotz zahlreicher Neu¬bauten nehme die Wohnungsnot nicht ab . Auch die Le¬bensmittelpreise seien sehr teuer. Da an eine Aenderungdes Wohnungsgeldgesetzes vorderhand ja nicht zu denkensei, erbitten die Petenten die Gewährung einer Teuerungs¬zulage und bei späterer Aenderung des erwähnten Gesetzesum Einreihung von Singen in Ortsklasse II .
Die Großh . Regierung hält in Anbetracht derVerhältnisse eine Einreihung in die II . Ortsklasse fürberechtigt , eine Aenderung des Wohnungsgeldgesetzes seiaber zur Zeit nicht angängig . Die Gewährung einerTeuerungszulage kann sie aber nicht für vertretbarerklären.
Die Kommission tritt dem Standpunkt der Regie¬rung bei , gleichwohl anerkennt sie, daß die Beamten unterden Verhältnissen schwer leiden und beantragt daherUeberweisung der Petition zur Kenntnisnahme als Ma¬terial für eine spätere Revision des Wohnungsgeldgesetzesbezw. für eine allgemeine Regelung von Teuerungszulagen.

In der Beratung bemerken :
Abg. Gießler (Zentr .) : Die interessierten etat¬mäßigen und nichtetatmäßigen Beamten werden, obwohldie Kommission zu dem Antrag, in diesem Landtag nocheine Aenderung herbeizuführen , nicht gekommen ist, dochdankbar dafür sein, daß die Kommission und der HerrBerichterstatter in so ausführlicher Weise die Verhält¬nisse in Singen beleuchtet und auch der Regierung durchdiese zahlenmäßige Darlegung dringend ans Herz gelegthaben, oie Frage wohlwollend zu prüfen und bei dernächsten Gehaltsrevision sie nicht zu übersehen.

Es war außerordentlich mißlich für die Beamten inSingen, daß sie bei der Gesetzgebung des Jahres 1902nicht in die zweite Ortsklasse kamen . Sie waren die¬jenigen, welche am nächsten daran waren , und es hatja bekanntlich damals in der Kommission ein ziemlichheftiger Kamps stattgesunden, und nur an dem unerbitt¬lichen Nein der Großh. Regierung sind die Versuchedamals gescheitert. Singen in die zweite Ortsklasse zubringen . Aber damals ist schon vorausgesagt worden,daß die Verhältnisse in Singen durch das Anwachsenund die Teuerungsverhältnisse in Singen immer schlimmerwürden , und das ist nun heute schon nach ganz kurzerZeit zahlenmäßig dargelegt . Ich brauche Ihnen dieZahlen , die der Herr Berichterstatter im Bericht rfieder-
gelegt hat, nicht noch einmal vorzuführen ; aber es istgewrß sehr bedauerlich, wenn hier die etatmäßigen Be¬amten 50 Proz . mehr zahlen müssen , die nichtetat¬mäßigen 25 bis 30 Proz . ihres gesamten Gehaltes aufdie Wohnungen ausgeben müssen. Das zeugt alleindafür , daß in Singen wirklich eine Wohnungsnot fürdie Beamten besteht .

Es ist anzuerkennen und richtig, daß die Bautätigkeiteine sehr rege ist, wie in der Kommission hervorgehobenwurde ; es wird sehr viel gebaut, aber diese privateBautätigkeit kann dem dringenden Wohnungsbedürfnis ,das die erfreuliche Zunahme eben der Industrie dortnotwendig macht , nicht rasch genug folgen. Der

Staat muß eben dazu übergehen, Dienstwohnungenwenigstens für die Eisenbahnbeamten und Eisenbahn¬arbeiter zu errichten.
Wenn in der Kommission davon die Rede war, daß -

diese Wohnungsnot mit daher rührt, daß die Beamtenin der Nähe dev Eisenbahn zu wohnen suchen und daß '
sonst noch Wohnungen genug da seien , so muß ich jeden¬falls dem widersprechen, daß überflüssige Wohnungen da !seien . Im übrigen ist es ganz natürlich , daß die Be- !amten Wert darauf legen, in der Nähe der Bahn zuwohnen; denn sie sind fast der großen Mehrzahl nachEisenbahn- und Zollbeamte, von denen der Dienst ver¬langt, daß sie tunlichst in der Nähe der Eisenbahn-und Zollräume sind. Auch die Dienstbehörden werdenes nicht ungerne sehen, wenn die Beamten , die mit derEisenbahn und dem Zoll zu tun haben, möglichst raschzur Hand sind .

Wenn Sie von der Einladung der Stadt Singen, auchdie sehr schönen Hohentwielfestspiele zu besuchen, Ge¬brauch machen , so werden Sie sich alle davon überzeugen,daß Singen wirklich ein aufstrebender Ort ist, daß dieIndustrie dort in ausgezeichneter Weise sich ausdehnt,daß eine rege Bautätigkeit dort herrscht und daß dieStadt sich alle Mühe gibt, den früheren kleinen OrtSingen zu einem schönen, anziehenden Ort zu machen.Ich darf also hoffen , daß die Herren Kollegen mit derStadt Singen auch die Hohentwielfestspiele besuchen, dieja den Sinn für Geschichte, den Sinn für die großehistorische Vergangenheit des Hegaus und der Seegegendund für unsere große Geschichte überhaupt im Volkewieder wecken soll .
An die Großh. Regierung aber möchte ich die dringendeBitte richten , daß sie bei der Gehaltsrevision für den

nächsten Landtag auch auf das Wohnungsgeld ihr beson¬deres Augenmerk richtet und wenigstens in den Ortendie bezüglichen Verhältnisse genau erkundet, welche das
letzte Mal an der Grenze waren , in eine bessere Orts¬
klasse hineinzukommen, und den dringenden Bedürfnissenin irgend einer Form Rechnung trägt.

Geh. Oberfinanzrat vc . Nicolai : Gegen die AnträgeIhrer verehrlichen Kommission zu den beiden letztbehan¬delten Petitionen hat die Großh . Regierung keine Ein¬wände zu erheben .
Was die Petition der Beamten in Adelsheimanlangt , so wird sich die Sache sehr einfach lösen lassen.Adelsheim steht noch in der fünften Wohnungsgeldklasse ,und es werden, für diese Klasse alle vier Jahre nach

gesetzlicher Vorschrift die Erhebungen über die tatsächlichen
Wohnungsverhältnisse erneuert und durch Zubilligungeiner Ortszulage Abhilfe getroffen , wenn die Wohnungs-Verhältnisse sich wirklich verteuert haben.

Schwieriger liegt der Fall mit Singen , weil Singen
gesetzlich in der dritten Ortsklasse festgelegt ist und es
immerhin erheblichen Bedenken begegnen müßte, zu gunsteneinzelner Städte eine Revision eintreten zu lassen , wäh¬rend sie für die übrigen nicht stattfindet.

Zu den Ausführungen der verschiedenen geehrten HerrenVorredner möchte ich nur das eine bemerken , daß unserWohnungsgeld auch nach der Absicht des Gesetzes keines¬
wegs so geregelt worden ist , daß durch das Wohnungsgeldder volle Wohnungsaufwand gedeckt werden solle.Es wurde damals ausdrücklich hervorgehoben , daß ander früheren grundsätzlichen Regelung dieser Frage —
wonach nur ein Zuschuß zum tatsächlichen Wohnungs¬aufwand gegeben werden sollte — nicht gerüttelt werde .Wenn hier hervorgehoben worden ist , daß einzelne Beamtebis zu 50 Prozent ihres Wohnungsgeldes für ihren tat-
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sächlichen Wohnungsaufwand doraufzulegen hätten , so ist
das etwas viel , aber durchaus nichts Exorbitantes . Dem
Wohnungsgeldtarif vom Jahre 1902 liegt die Absicht zu
Grunde , den Beamten , ansteigend von 70 bis zu 100 Prozent
— je nach der Amtsstellung der Beamten , bei den oberen
einen geringeren , beiden unteren einen höheren — Prozent¬
satz ihres Wohnungsaufwandes zu gewähren . Nun
will ich aber durchaus nicht verkennen , und das ist auch
in der schriftlichen Erwiderung der Regierung anerkannt
worden , daß in Singen zur Zeit in der Tat eigenartige Ver¬
hältnisse vorliegen , die durch das rasche Aufblühen dieses
Ortes , durch das Entstehen großer industrieller Anlagen be¬
dingt sind und zur Folge haben , daß die Wohnungspreise
außerordentlich rasch in die Höhe gegangen sind . Es bleibt aber
immerhin abzuwarten , ob das nicht eine vorübergehende
Erscheinung ist und die Bautätigkeit in Singen nicht bald
dem gesteigerten Wohnungsbedürfnis nachkommt . Auch
die Großh . Regierung hat sich in den verschiedenen
Ressorts mit der Frage beschäftigt , ob nicht der augen¬
blicklichen Wohnungsnot in Singen vielleicht noch in
besserer Weise als durch eine Erhöhung des Wohnungs¬
geldes , etwa durch Erstellung weiterer staatlicher Woh¬
nungen für Beamte und Arbeiter , abgeschlossen werden
könne .

Jedenfalls kann ich Zusagen , daß wir die weitere Ent¬
wicklung der Wohnungsverhältnisse in Singen mit beson¬
derem Interesse verfolgen und im Bedürfnisfall versuchen
werden , auf irgend einem gangbaren Wege , der nicht zu
unannehmbaren Folgen führt , Abhilfe zu schaffen .

Der Antrag der Kommission wird angenommen .

Zu lit . 1 . der Tagesordnung erstattet Bericht

Abg . Dr . Schofer (Zentr .) . Aus dem schriftlichen
Kommissionsbericht ist hervorzuheben : Die Gemeinde Schwai -
bach im Kinzigtal führt in ihrem Gesuche aus : Sie habe
1839 ein Schul - und Rathaus erbaut . Dieses Gebäude
habe bis zur Erstellung der Bahn ungestört diesem an¬
gedeuteten Zwecke gedient ; seitdem aber auf der Strecke
der Betrieb sehr lebhaft geworden sei , namentlich seitdem
das zweite Gleise gelegt und so der Bahnkörper bis auf
6 — 7 Meter an das Schulhaus herangerückt worden sei ,
habe das Gebäude Schaden gelitten und der Schulbetrieb
leide bei dem Verkehr von ca . 50 Zügen pro Tag in dem
Maße , daß behördlicherseits auf einen Neubau gedrängt
werde . In Erwägung nun , daß die Legung des
Schienenstranges bzw . der frequente Betrieb die Ursache
des geforderten Neubaues fei , und in Rücksicht dar¬
auf , daß sowohl die Großh . Generaldirektion als das
Großh . Ministerium des Großh . Hauses und der aus¬
wärtigen Angelegenheiten jede Entschädigung ablehne , stellt
nun die genannte Gemeinde folgende Bitte an die Zweite
Kammer : „ Entweder sollte der Großh . Oberschulrat von
diesem Verlangen (eines Neubaues ) abstehen und die wei¬
tere Verwendung des Schulhauses zum Unterricht gestatten
oder er sollte dafür sorgen , daß die Großh . Eisenbahn¬
verwaltung die Kosten des Neubaues übernimmt .

"
In

diesem Sinne erbittet die Gemeinde Schwaibach eine
empfehlende Ueberweisung an die Großh . Regierung .

Zur Sachs selbst haben sich geäußert das Ministerium
des Großh . Hauses und das des Kultus und des Unter¬
richts , letzteres unter Vorlage der Akten . Aus den Akten
ergibt sich nun folgendes Bild der Verhältnisse :

Die Gemeinde Schwaibach steht vor der Notwendigkeit
baulicher Veränderungen am alten Schulhause bzw . eines
Neubaues aus drei Gründen . Einmal bedarf sie eines
feuersicheren Archives für das Grundbuch , zweitens muß
die Lehrerwohnung verbessert werden , endlich drittens soll
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der Schulsaal wegen der durch den allzunahen Eisenbahn¬
betrieb verursachten Störung des Unterrichts verlegt
werden .

Den beiden ersten Desiderien kann durch Umbau des
bisherigen Schulhauses bequem genügt werden ; will da¬
gegen die Störung des Unterrichts beseitigt werden , dann
muß ein neues Schullokal an einem vom Bahnkörper
weiter entfernt gelegenen Orte errichtet werden .

Daß die Störung durch den Eisenbahnbetrieb eine sehr
große und deshalb die Verlegung des Schulhauses not¬
wendig ist , hat die Kreisschulvifitatur wiederholt anerkannt .
Die Gemeinde zögerte aber mit einem Neubau , weil sie
der Meinung war , der Großh . Eisenbahnfiskus sei schaden¬
ersatzpflichtig und sie könne zum Neubau erst gezwungen
werden , wenn diese Ersatzpflicht anerkannt sei . Die ent¬
sprechenden Eingaben an die Großh . Generaldirektion und
das entsprechende Ministerium blieben aber erfolglos .

Das Großh . Ministerum des Großh . Hauses rc . lehnt
jede Entschädigungspflicht ab , da nach seiner Ansicht auf
Grund eigener Wahrnehmung die Störung nicht derart
sei , daß sie die Verlegung des Schulhauses nötig mache .

Im Aufträge des Ministeriums des Kultus und Unter¬
richts wohnte am 16 . Juni der Geh . Hofrat Dr . Oster
dem ganzen Vormittags - und einem großen Teil des
Nachmittagsunterrichtes an . Die detailierten Angaben
seines Berichtes schließen mit dem Resultate , daß nur die
Güterzüge talabwärts eine unbedingte Unterbrechung des
Unterrichtes bedeuten , was für „ die volle Schulzeit des
ganzen Tages

" einen Unterrichtsverlust von 6 — 8 , höchstens
10 Minuten bedeutet .

Dasselbe Ministerium fügt dem bei : „ Eine dringende
Veranlassung zur anderweitigen Unterbringung des Schul -
lvkals dürste hiernach nicht vorliegen , insbesondere dann
nicht , wenn die Fahrgeschwindigkeit der Güterzüge kurz
vor Schwaibach etwas ermäßigt werden könnte .

"

Die Kommission ist nun der Meinung , daß durch
die Zuschrift des Großh . Ministeriums des Kultus und
des Unterrichts der erste Teil des Petitums vorerst seine
Erledigung gefunden hat ; sie ist aber auch weiter der
Meinung , daß , wenn je später wegen des Eisenbahnbetriebs ,
sei es infolge von Unterrichtsstörung oder aber infolge
von Schädigung des Gebäudes , ein Schulhausneubau not¬
wendig werden sollte , entweder aus den budgetmäßigen
Mitteln ein über die gewöhnliche Höhe hinausgehender Zu¬
schuß , oder aber vom Eisenbahnfiskus eine Entschädigungs¬
summe zur Vermeidung einer Privatklage der Gemeinde
Schwaibach zu gewähren sei . In diesem Sinne stellt
Ihre Kommission den Antrag auf empfehlende Ueber¬
weisung .

In der Beratung bemerkt

Abg Henuig (Zentr . ) : Erlauben Sie mir , noch einige
wenige Worte . Bor allem möchte ich der Kommission
danken für die wohlwollende Behandlung dieser Sache ,
die wiederholt in diesem Hause zur Sprache gekommen
ist . Am allermeisten wird sich die Gemeinde Schwaibach
freuen , daß sie endlich von dieser drohenden Last , wenn
ich mich so ausdrücken darf , erlöst ist . Denn , selbst wenn
die Eisenbahnverwaltung ein neues Schullokal erstellt
hätte , so wäre die Gemeinde doch in mancher Beziehung
mit neuen Ausgaben beschwert worden ; denn sie hätte
einen neuen Schuldiener stellen müssen , welcher die
Feuerung und Reinigung des Schullokals besorgt hätte ,
welche seither von der Frau des Lehrers besorgt wurde ,
und dieser Diener hätte besonders bezahlt werden müssen .
Die Gemeinde wird sich also freuen , von dieser Last
befreit zu sein .

-

-

/

*
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Andererseits ist sehr zu begrüßen — es ist im Kom¬
missionsantrag dies ausdrücklich ausgesprochen daß ,wenn je später infolge des Güterverkehrs oder überhauptdes Eisenbahnverkehrs der Unterricht gestört würde undeine Verlegung des Schullvkals notwendig wäre , die
Eisenbahnverwaltung dann eintritt , um die Gemeindenicht allzusehr zu belasten . Wenn eine Eisenbahn ir¬gendwo gebaut wird und ein Haus weggerissen werdenmuß , so muß !die Eisenbahnverwaltung es bezahlen ; soauch hier , wenn sie das Schullokal unmöglich macht .Ich hoffe aber , daß die Sache auf lange Jahre jetzt ihreErledigung findet .

Der Kommissionsantrag wird angenommen .

In Ist . s erstattet Bericht
Abg . Dieterle (Zentr .) . Derselbe verliest den schrift¬lichen Kommissionsbericht , aus dem hervorzuheben ist :
Die Bittsteller tragen vor :
Die kathol . Kirche in St . Margen wurde im Jahre1725 im Barockstile erbaut und diente hauptsächlich alsKlosterkirche des Augustinerordens . Bei Aufhebung desKlosters im Jahre 1807 wurde die bisherige Klosterkircheausschließlich Pfarrkirche für die ca.. 1700 Seelen zählendeKirchspielgemcinde St . Märgen . Der badische Staat ,dem durch die Säkularisation des Klosters ein bedeutender

Liegenschaftsbesitz zufiel , hatte ungefähr 50 Jahre lang die
Unterhaltung der kirchlichen Gebäude übernommen . ImJahre 1852 löste er die Baulast ab mit der Summe von11000 Gulden . Diese Summe , bestimmt zur Unterhaltungund zum Neubau der Kirche , des Pfarrhauses , der Oeko-
nomiegebäude und der > sogenannten Thucenokapelle isttotal unzulänglich , um nach Ausschaltung der Neubau -
kapitalien auch nur die laufenden Ausgaben zu bestreiten .

Die Pfarrkirche St - Margen sei nun einer umfassenden ,gründlichen Restauration äußerst benötigt . Diese erfordereaber einen Kostenaufwand von 26400 M . und könne
ohne einen bedeutenden Staatsbeitrag in Anbetracht diesergroßen Summe und der Leistungsfähigkeit der Kirchspiel¬gemeinde St . Märgen nicht ausgeführt werden .

Die Kirche zähle wegen ihres Baustils , der Deckenge¬mälde , der herrlichen Stukkaturarbeiten , der hübschenStatuen ec . zu den schönsten des Schwarzwaldes . Sie
besitze somit hohen Kunstwert . Es liege deshalb auch imInteresse der Kunst - und Denkmalspflege , die Kirche inSt . Märgen als Kunstwerk und Baudenkmal in gutemStande zu erhalten . Dies erfordere auch die Rücksichtaus die immer mehr zunehmende Bedeutung von St .Märzen als recht frequentierten Luftkurorts .

Wenn auch nicht eine Rechtspflicht des Staates vor¬liege , dürften doch zwingende Billigkeitsgründe vorhandensein , helfend einzutreten ; denn durch die Säkularisa¬tion seien dem Fiskus große Vorteile erwachsen.
Die Großh . Regierung lehnt einen Staatsbeitrag ab ,weil es sich um ordnungsmäßige Instandhaltung der dem

Gottesdienst gewidmeten Kirche handle , und dazu beizu¬tragen die Mittel zur Erhaltung alter Bau - und Kunst -denkmäler zu beschränkt seien.
Die Kommission vertritt mit der Großh . Regierungden Standpunkt , daß es sich um einen pflichtmäßigen Beitragdes Staates zur Instandhaltung der Kirche als solchernicht handle .
Sie berücksichtigt aber , daß vom Großh . Konservatorein Kunstwert der Kirche anerkannt wird , daß die Erz -

bischöfliche Bauinspektion Freiburg sich dahin ausspricht :Die Kirche ist vermöge ihrer Anlage und Ausbildung

wertvoll , und ist es deshalb auch nötig , sie in ihrem Be¬
stand zu erhalten , daß auch vom Großh . Bauinspektor in
Freiburg hervorgehoben wird , das Innere der Kirche seirecht hübsch und die ganze Ausstattung von bedeutendem
Kunstwert , und stellt deshalb den Antrag :

„ Hohe Zweite Kammer wolle die Bitte des kathol .
Stiftungsrats und der Gemeindevertretungen des
Kirchspiels St . Märgen der Großh . Regierung in
dem Sinne empfehlend überweisen , daß zur Erhal¬
tung und Renovierung der künstlerischen Teile der
Kirche St . Märgen im Benehmen mit dem Großh .
Konservator aus den Mitteln zur Erhaltung vonBau - und Kunstdenkmälern ein entsprechender Be¬
trag ausgeworfen werde .

In der Beratung über diesen Antrag bemerken :
Abg . Wiest (Zentr .) : Da St . Märgen zu meinem

Wahlkreis gehört , möchte ich mit einigen Worten das Ge¬
such des Stiftungsrats St . Märgen unterstützen . Es istim Bericht schon dargetan worden , daß der katholischeStistungsrat schon früher an die Großh . Regierung eine
Eingabe gerichtet hat , in der er darum bat , daß mit
staatlichen Mitteln bei der Restaurierung der Kirche mit¬
geholfen werden möchte. Es ist ferner mitgeteilt worden ,daß diese Kirche mit dem Kloster im Jahre 1807 säkularisiertwurde . Damals hatte das Kloster ein Vermögen von362 584 Gulden , während die Belastung sich auf 58 775Gulden belief . An Einnahmen nahm das Kloster jähr¬lich 15 000 Gulden ein , während sich die Ausgaben jähr¬lich aus 3 550 Gulden beliefen . Der Staat übernahmbei der Säkularisation die Verpflichtung , für die Kircheund für das Kloster , den jetzigen Pfarrhof , zu sorgen.Das ging bis zum Jahre 1852 , wo die Ablösung statt¬fand , wie schon vorhin vom Herrn Berichterstatter erwähntwurde ; die Gemeinde , resp . der Fond , bekam 11000Gulden und davon sollte die Kirche erhalten werden .

Nach dieser Ablösung konnte von einer rechtlichen
Verpflichtung seitens der Regierung nicht mehr gesprochenwerden , aber ich meine , Billigkeitsgründe dürften dochvorhanden sein . Das Kloster St . Märgen liegt sehrexponiert auf der Höhe des Schwarzwaldes , es ist demSturm und dem Unwetter ausgesetzt und bedarf , um inStand gehalten zu werden , großer Mittel . Wir kaben
ja schon gehört , daß die Zinsen des vorhandenen Fondsnicht ausreichen , um die laufenden Reparaturen auszu -
sühren . Nun handelt es sich aber um eine vollständige
Restaurierung , welche auf 26000 M . veranschlagt ist.Die Gemeinde ist bereit , an diesen Kosten mitzuwirken ,aber es ist ihr unmöglich , die ganze Kostenlast aufzu¬bringen . Ich glaube nun , daß hier von seiten der Re¬
gierung etwas geschehen sollte.

Dann möchte ich aber darauf Hinweisen, wie manfrüher auch in diesem Hohen Hause betont hat , daßgerade historische Denkmäler bewahrt werden sollen , unddaß man für diese Denkmäler ein warmes Herz undwarmen Sinn haben müsse . Dieses Kloster in St . Märgenhat eine über 700 jährige Geschichte hinter sich, es war eineStätte des Segens für die ganze Umgebung ; Kunst und
Wissenschaft blühten in diesem Kloster . Ich möchtebesondershervorheben , daß sich dieses Kloster um die Uhrenindustrie aufdem Schwarzwald , die ja so herrlich ausgeblüht ist , ein
großes Verdienst erworben hat . Der GeschichtschreiberJoseph Bader sagt hierüber :

„ Es blühte die Musik , welche von jeher in St . Märgenmit Liebe gepflegt und für die Umgebung auch praktischnützlich gemacht wurde . Pater Jakob galt als Meisterauf der Orgel und schon unter dem vorigen Abte hattendie Kapitulare Eberhard und Kämmerer den Spieluhren -



künstlern des benachbarten Schwarzwalds musikalische
Unterweisung erteilt , was zu dem bewundernswerten Auf¬
schwung der schwarzwälderischen Uhrenmacherei und des
Uhrenhandels ganz wesentlich beitrug .

"

Trotz seiner segensreichen Wirksamkeit wurde das Kloster
fast von Anfang an bis zur Aufhebung von Leiden und
Unglück verfolgt . Wenn wir die Geschichte lesen , so
finden wir , daß die Schirmvögte , die über dem Kloster
standen , es vielfach bedrückt haben : zwei Aebte des
Klosters wurden ermordet , und mehrere Male kam es
vor , daß der ganze Konvent vertrieben wurde . Auch
durch Krieg litt das Kloster ungemein . Dreimal brannte
es nieder , nämlich in den Jahren 1430 , 1560 und 1704 .
Dieses Mißgeschick scheint auch heute noch über dem Kloster
zu bestehen.

Es ist Tatsache und es ist festgestellt, daß die Kirche
nicht erhalten werden kann , sondern nach und nach zu¬
grunde gehen muß , wenn nicht eine größere Restau¬
rierung erfolgt . Der Staat , welcher die Klostergüter
eingezogen hat , weigert sich, Mittel zur Verfügung zu
stellen. Ich möchte aber doch sagen : wir sollten aus
Billigkeitsrücksichten diesen Ort , von dem so viel Segenüber den Schwarzwald ergangen ist , erhalten und die
Großh . Regierung auffordern , Mittel dazu zu bewilligen .
Allerdings hat diese Kirche keinen Altertumswert in dem
Sinne , wie andere Kirchen , die früher unterstützt wurden ;
ich erinnere z . B . an Ueberlingen , an Gengenbach usw.Die jetzige Kirche in St . Märgen ist im Jahre 1725
eingeweiht worden , aber dennoch hat auch diese Kirche
sehr schöne Teile , welche tatsächlich künstlerisch ausgeführt
find , und erhalten zu werden verdienen . Es ist ja be¬
reits von dem Herrn Berichterstatter angeführt worden ,daß das Erzbischöfliche Bauamt und auch die staatlichen
Behörden das anerkannt haben .

Ich möchte diesem Urteil noch ein weiteres beifügen ,nämlich ein Urteil des gewiß großen Kunstkenners Pros .Kraus , der in seinem Werke „ Kunstdenkmäler des Groß¬
herzogtums " über die Kirche in St . Märgen sagt :

„ Die Portale und die Westfassade haben eine reiche
Ausbildung , die Westfassade zeigt über dem von toskani¬
schen Säulen getragenen Gebälk des Portals die Wappendes Klosters ; das Innere des Chors und Kirchenschiffs istmit Stukkaturen im Rocaillesthl geschmückt , die Malereien
umrahmen und gut gearbeitet sind . Interessant sind die
fünf Altäre . Der Hochaltar in zierlichem , graziösem Auf¬bau wirkt zwar in seinen oberen Teilen etwas unruhig ,
ist aber gerade dadurch ein glänzendes Beispiel rauschen¬der Dekorationsweise ; die beiden Seitenaltäre sind ruhiger
gehalten , aber ebenfalls hervorragende Werke der
Rokokokunst, das gleiche gilt von den Altären in den
beiden Kapellen . Auch die Kanzel mit Vorhangornamentenund die Orgelbrüstung werden rühmend hervorgehoben .

Es sind also doch in dieser Kirche manche Arbeiten
und Werke , die künstlerisch wertvoll sind und gewiß wert
sind, daß sie erhalten werden . Deswegeu möchte ich michden Petenten anschließen und auch meinerseits an das
Hohe Haus die Bitte richten , die Petition , wie sie ein¬
gereicht wurde , der Großh . Regierung empfehlend zu
überweisen .

Der Kommission selbst spreche ich meinen Dank für die
wohlwollende Prüfung aus .

Geh . Ober -Reg .-Rat vr . Böhm : Die Großh . Re¬
gierung ist immer gern bereit , die Restaurierung von
Denkmälern der Kunst und des Altertums zu fördern .
Allein bei den beschränkten Mitteln , die zur Verfügung
stehen — es sind das in diesem Budget 40 000 M . — ,ist es für die Regierung außerordentlich schwer, allen

Wünschen , die an sie herantreten , gerecht zu werden . Sie
muß sich darauf beschränken, da einzutreten , wo wegendes Alters oder der Bedeutung des Baues ein großeskunstgeschichtliches Interesse vorliegt , oder wo es sich umBaudenkmäler handelt , die nicht mehr einem praktischenZwecke dienen , an deren Erhaltung der Eigentümer des¬halb kein wirtschaftliches Interesse hat . Nur in seltenenFällen kann die Regierung Mittel für die Instandhaltungoder Restaurierung im Gebrauche stehender Gebäude zurVerfügung stellen . Nun sind in den letzten Jahrenwiederholt Wünsche an die Regierung herangetreten , fürdie laufende Bauunterhaltung von Gotteshäusern einzu¬treten , die noch Kultzwecken dienen . Dazu sind die Mittelder Denkmalspflege nicht bestimmt und dazu reichen die40 000 M . schlechterdings nicht aus . Ich glaube , eswäre der Kirchengemeinde St . Märgen auch nicht geholfen ,wenn nach dem Antrag des Großh . Konservators voneinem Gesamtaufwand von 26 000 M . der Betrag von1000 M . auf die Staatskasse übernommen würde . Es

handelt sich hier um die geordnete Instandhaltung einerrelativ jungen Kirche , um ein Gotteshaus aus der erstenHälfte des 18 . Jahrhunderts . Derartige Kirchen besitztdas Land in großer Anzahl . Wollte die Regierungwegen des Kunstwerts einzelner Teile dieser Kirchen fürihre Instandhaltung und Restaurierung eintreten , dannwürden für die wirklich altehrwürdigen , kunstgeschichtlichviel wertvolleren Gebäude gar keine Mittel mehr übrigbleiben .
Ich kann deshalb , so leid es mir tut , eine bestimmteAussicht auf einen Zuschuß nicht eröffnen . Es muß ge¬prüft werden , inwieweit nicht hervorragendere Denkmälerder Restaurierung in dieser Budgetperiode bedürfen .Sollten aber noch Mittel übrig bleiben , so soll gerneauch dem Wunsch der Gemeinde St . Märgen entsprochenwerden .

Abg . Kopf (Zentr .) : Ich bedauere , daß die Antwortder Großh . Regierung gegenüber dieser Petition nichtetwas verheißungsvoller für die Gemeinde St . Märgen
gewesen ist. Ich war ja früher Abgeordneter des Be¬
zirks und kenne den Ort und die Kirche von vielen Be¬
suchen ganz genau . Ich kann meinerseits nur das
bestätigen , was von dem Herrn Vorredner als Urteileiner kompetenten Autorität , des Professors Kraus , an¬
geführt worden ist, daß die Kirche wirklich auch eine
ganze Reihe von Teilen hat , die als künstlerisch be¬
deutungsvoll bezeichnet werden müssen .

Nun gebe ich ja zu , daß es für das Kultusministerium
angesichts der etwas beschränkten Mittel schwer werdenwird , aus den zur Erhaltung alter Kunstdenkmäler be¬
willigten Mitteln sehr viel zu bewilligen Ich meineaber immerhin : die Billigkeitsgründe , die seitens des
Herrn Abg . Wiest vorgetragen worden sind, sollten die
Großh . Regierung veranlassen , hier ihr Wohlwollen ganzbesonders anzustrengen und den Versuch zu machen , ob
sie nicht doch vielleicht etwas mehr leisten kann , als hier
angedeutet worden ist . Ich meine , aus Billigkeits¬
gründen , die angeführt worden sind, würde es sich
empfehlen , daß das Ministerium des Kultus mit der
Großh . Domänendirektion in Verbindung tritt , um zusehen , ob nicht von dort aus etwas geschehen kann . Es
ist mit Recht hervorgehoben worden , daß man seinerzeitdie Baulast abgelöst hat . Das ist ganz richtig ; eine
rechtliche Verpflichtung des Domänenärars kann ange¬sichts dieser Ablösung ja nicht behauptet werden . Aber
so viel ist auch sicher, daß die Ablösung eine durch und
durch ungenügende gewesen ist. 11000 Gulden für die
Erhaltung eines derart auf freiester Höhe dem Wetter
ausgesetzten Gebäudes , wie es diese Kieche , diesealte Kirche ist , müßten von jedem , der das



sachverständig berechnet hat , von vornherein als durch
und durch unzulänglich bezeichnet werden , und , wenn
ich recht unterrichtet bin , ist auch damals die Ge¬
meinde recht ungern darauf eingegangen . Man hat
aber einen gewissen Druck auf sie ausgeübt . Man
hat mit allen möglichen Mitteln der Ueberredung und
dergleichen eine Ablösung herbeizuführen gewußt . Die
Gemeinde hat sich ja darauf eingelassen ; aber sie bedauert
das außerordentlich . Aber man kann es diesen einfachen
Bauersleuten nicht Vorhalten , dßß sie nicht sachverständig
genug waren , um sich herausrechnen zu können , daß die
Summe unter gar keinen Umständen reichen wird , um
die Baulast zu erfüllen . Eine Ahnung davon haben
sie allerdings gehabt ; denn sie wollten ja zuerst nicht
darauf eingehen .

Ich meine nun , wenn die Verhältnisse so liegen , und
nachdem es doch Tatsache ist , daß der Staat , der
Domänenfiskus s . Zt . hier doch ein ganz bedeutendes
Vermögen durch die Säkularisation erworben hat , das
heute einen viel höheren Betrag aufweist , der Wald
und seine Erträgnisse sind ja kolossal an Wert gestiegen ,
würde es wenigstens der Großh . Domänendirektion
dringend zur Erwägung zu überweisen sein , ob sie nicht
ihrerseits , wenn es jetzt nicht mehr möglich ist, wenigstens
in das nächste Budget eine erhebliche Position einstellen
kann , vermöge deren man den Wünschen der Gemeinde
etwas ausgiebiger entgegenkommen kann , als es jetzt
allem Anschein nach seitens des Kultusministeriums
geschehen kann .

Der Kommissionsantrag wird angenommen .

Zu lit . b der Tagesordnung erstattet Abg . vr .
Schofer (Zentr .) > Bericht , aus dem hervorzuheben ist :

Katharina Speck , Witwe des am 25 . Mai 1905 ver¬
storbenen Weichenwärters Zacharias Speck in Karlsruhe ,bittet im Hinblick auf die Notlage um eine jährliche
Unterstützung , oder wenn dies nicht möglich sein sollte ,
wenigstens um eine einmalige Unterstützung .

In Anbetracht dessen , daß der Gesuchstellerin auf ihre
an die Generaldirektion gerichtete Eingabe seitens des
Verwaltungshofes für die Jahre 1906 , 1907 und 1908
je eine Gnadengabe von 150 M . bewilligt und die erste
Rate bereits ausbezahlt wurde , beantragt die Kommission ,

das vorliegende Gesuch als zur Zeit erledigt an¬
zusehen , aber in dem Sinne der Regierung zur
Kenntnisnahme zu überweisen , daß , wenn nach dem
Jahre 1908 noch die gleiche Notlage existiert , der
Petentin die Gnadengabe noch weiter gewährt wer¬
den solle .

Der Antrag wird widerspruchslos angenommen .

Zu lit . i der Tagesordnung erstattet Bericht für
den verhinderten Abg . Belzer der Abg . Wiedemann
(Zentr .) . Aus dem Bericht ist hervorzuheben :

Der im Jahre 1847 geborene pensionierte Bahnwärter
Karl I . Goldschmitt in Ettlingen , der im Jahre 1868
zunächst als Bahnarbeiter , später als etatmäßiger Weichen¬
wärter im Dienst der Eisenbahnverwaltung beschäftigt
war und wegen Krankheit am 1 . Januar 1906 mit
einem Ruhegehalt von 656 M . Pensioniert wurde , bittet
um Erhöhung dieses Gehalts bzw . um einen jährlichen
Zuschuß aus dem Gnadenfond .

Die Großh . Regierung erklärt , eine Erhöhung des
Ruhegehalts nach den bestehenden gesetzlichen Bestim¬
mungen für unmöglich und verweist den Bittsteller darauf ,
im Falle eintretender Not von Fall zu Fall um ent¬
sprechende Unterstützung nachzusuchen .

Die Kommission stimmt der ersten Erwägung der
Großh . Regierung zu , ist aber der Meinung , daß Petent
gerade jetzt infolge der Erkrankung seiner Frau einer ,
Unterstützung bedürfe und stellt den Antrag : ß

1 . über die Bitte des Petenten bezüglich der Er -' Ba
Höhung seines Ruhegehalts zur Tagesordnung über -

'' ent
zugehen , La,

2 . die Bitte um Unterstützung aus dem Gnadenfond ? ! sän
der Regierung in dem Sinne empfehlend zu über -

'
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weisen , mit Rücksicht auf die gegenwärtige Lage der s teil
Familie des Petenten nach Ermessen der Regierung s f
eine Unterstützung zu gewähren . j ter

In der Beratung bemerkt :

Abg . Giertch (kous .) : Dem Beschluß der Petitions¬
kommission , die Petition der Großh . Regierung
empfehlend zu überweisen , kann ich mich aus vollem
Herzen anschließen Es ist nicht richtig , wie die Großh .
Regierung sagt , daß z . Zt . keine Notlage vorliegt ; so¬
weit ich die Verhältnisse des Mannes kenne , ist sogar
eine dringende Notlage vorhanden .
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Der Mann wurde s . Zt . , nachdem er mit Ehren den
Feldzug und alle Strapazen , die damit verbunden waren ,
mitgemacht hatte , im Jahre 1872 von der Bahnver¬
waltung als Arbeiter angenommen , ist aber durch be¬
sondere Umstände erst im Jahre 1888 angestellt worden .
Jetzt wurde er infolge Krankheit , die nicht durch sein
Verschulden entstand — es ist Herzerweiterung und
Schwerhörigkeit , also eine Krankheit , die sehr wahr¬
scheinlich durch den Dienst verursacht worden ist — in
einem Dienstalter von nur 60 Jahren pensioniert . Wäre
er , wie das sonst wohl vorkommt , früher zur Anstellung
gelangt , so hätte er heute ein höheres Dienstalter , und
auch sein Ruhegehalt wäre ein entsprechend höheres .
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Es wird darauf hingewiesen , daß er ja einen Neben¬
verdienst har . Dieser Nebenverdienst ist aber kein
ständiger . Erstens hat der betreffende Herr , der ihn
beschäftigt , nicht das ganze Jahr für ihn Beschäftigung ,
und zweitens ist der Zustand der Gesundheit des
Petenten derart , daß er überhaupt nicht ständig eine
Arbeit übernehmen kann . Es ist also sein Nebenerwerb
jedenfalls ein sehr ungewisser .

Das Ruhegehalt kann ja nicht erhöht werden , aber die
besondere Zuwendung , die er verlangt , glaube ich , dürfte
ihm in vollem Maße gewährt werden .
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Ich möchte dann noch anfügen : Es ist noch nicht lange
her , da hatten wir im Hause die Petition eines gleich¬
artigen Angestellten der Bahn zu behandeln . Der Mann
hatte eine kranke Frau und hat , weil er eine längere
Dienstzeit hinter sich hat , ein Ruhegehalt von 1200 M . ,
während unser Petent nur ein solches von 600 und et¬
lichen Mark hat . Jener sagte , daß ihm die 1200 M .
bei den erhöhten Lebensmittelpreisen nicht mehr aus¬
reichten , weil er nichts mehr verdienen könne . Diese
Petition ist von der Kommission zur Kenntnisnahme
überwiesen worden . Wenn aber jener schon zu seinen
1200 M . eine Unterstützung verlangt , dann muß es bei
diesem Mann , der körperlich gebrochen ist , dessen Frau
krank ist und der sonst von keiner Seite eine ständige
Unterstützung zu erwarten hat , erst recht angebracht sein ,
ihm in seiner Notlage beizuspringen . Ich möchte die
Großh . Regierung bitten , bei der Bemessung der Gnaden¬
gabe doch das weitgehendste Wohlwollen walten zu lassen .
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Der Antrag der Kommission wird hierauf angenommen .

Zu lit . X . erstattet Bericht
Abg . Rohrhurst (natl .) : Derselbe verliest den schrift¬

lichen Kommissionsbericht , aus dem hervorzuheben ist :
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Ter Gesuchsteller frühere Bahnarbeiter Geppert wurde
am l . Aprit l901 bei der Bahnstation Orschwsier als
Bahnarbeiter angestellt, aber am 27 . Juni 1905 wieder
entlassen , weil er durch Urteil der Strafkammer I des
Landgerichts Freiburg vom 20 . Juni 1905 zu einer Ge¬
fängnisstrafe von 3 Monaten und zum Verlust der bür¬
gerlichen Ehrenrechte für die Dauer von 3 Jahren verur¬
teilt worden war .

Petent bittet um Wiederanftellung im Staatsdienst un¬
ter Berufung auf seine damalige Schuldlosigkeit und die
Hilflosigkeit seines von ihm zu unterhaltenden Vaters .

Die Regierung erklärt im Hinblick auf das Ver¬
gehen und die entehrende Strafe des Petenten dessen Wie¬
derverwendung im Eisenbahndienst für ausgeschlossen .

Die Kommission schließt sich der Anschauung der
Regierung an und beantragt :

Hohe Zweite Kammer wolle über die Bitte des Pe¬
tenten zur Tagesordnung übergehen .
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Der Antrag wird angenommen .

Zu sit . I erstattet Bericht
Abg . Rohrhurst (natl .) . Derselbe verliest den

schriftlichen Kommissionsbericht , aus dem zu entnehmen ist :
Der Petent , der frühere Reserveführer Barz in Mann¬

heim , wurde im Jahre 1905 infolge seines Verhaltens
außer Dienst aus dem Dienste der badischen Staats -
eisenbahnen entlassen . Eine ihm kurz nach seiner Ent¬
lassung seitens der Generaldirektion angebotene Wieder¬
verwendung im Arbeitsverhältnis und zwar als Schlosser
in der Betriebswerkstätte zu Mannheim lehnte er ab ,
da er inzwischen eine Schankwirtschaft gepachtet hatte.

Zu Beginn dieses Jahres wandte er sich nun , da er
bei Ausübung des Wirtsgewerbes offenbar den erwarteten
Verdienst nicht gefunden hatte , an die Generaldirektion
mit der Bitte , ihn im Staatsdienst (Eisenbahndienst)
wieder zu verwenden . Die Generaldirektion lehnte das
Gesuch ab , da eine ersprießliche Leistung des Petenten als
Werkstättenarbeiter, zumal nachdem er 1 Jahr ausgetreten
und als Wirt tätig gewesen sei , nicht mehr zu erwarten
sei , und auch seine spätere Wiederverwendung im Fahr¬
dienst wegen seines früheren Verhaltens überhaupt nicht
in Frage kommen könne.

Mit seiner Petition an das Hohe Haus wiederholt
Petent sein Ersuchen um Wiederverwendung im Staats¬
dienst .

Die Großh . Regierung bleibt bei ihrer früheren Ent¬
scheidung bestehen .

Auch die Kommission ist auf Grund der Einsichtnahme
der Dienstakten des Petenten nicht in der Lage, das Gesuch
des Petenten zu befürworten und beantragt :
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„ Hohe Zweite Kammer wolle über das Gesuch
des Petenten um Wiederverwendung in dem Eisen¬
bahndienst zur Tagesordnung übergehen .

Der Kommissionsantrag wird angenommen .

Zu üt . m erstattet den Bericht Abg . Schmidt -Karls¬
ruhe (Zentr . ) . Er verliest den schriftlichen Kommissions¬
bericht, aus dein hervorzuheben ist :

Der Gejuchsteller , der frühere Zugmeister Erich
Schmitt , der infolge eines Disziplinarverfahrens in die
niederere Dienststelle eines Oherschafsners versetzt worden
war , niußte kurz darauf wegen eines Ohrenleidens aus
dem Fahrdienste ausscheiden uird wurde zur Ruhe ge¬
setzt. Er wandte sich im Jahre 1900 an den Landtag mit
der Bitte , sein Ruhegehalt auf diejenige Höhe zu bringen ,
wie wenn er als Zugmeister pensioniert worden wäre ,
bzw . ihn als Zugmeister wieder anzustellen. Die Peti¬
tion wurde der Großh. Regierung empfehlend überwie¬
sen. Von seiner Verwendung im Fahrdienst wurde ab¬
gesehen, dagegen wurde er mit einem Nebengehalt von
1000 M . im Kanzleidienst verwendet, mußte aber nach
einiger Zeit wegen Disziplinlosigkeit wieder entlassen
werden. Er wendet sich nunmehr mit der gleichen Ein¬
gabe wie 1900 an die Zweite Kammer und macht haupt¬
sächlich geltend, daß die Gr . Regierung den erwähnten Be¬
schluß der Zweiten Kammer völlig ignoriert habe . Die Gr .
Regierung führt demgegenüber aus , daß eine Erhö -
zulässig , seine Wiederanstellung, die man entsprechend
dem Beschluß des Landtags versucht hatte , lediglich
durch sein Verschulden unmöglich geworden sei,
und daß endlich eine Unterstützung aus staatlichen Mitteln
nach des Petenten Verhältnissen nicht als geboten erscheine .

Die Kommission erkannte an , daß nach Lage des
Falls die gesetzlichen Voraussetzungen zur Wiederauf¬
nahme des rechtskräftigen Disziplinarverfahrens , das die
Versetzung Schmitts in eine niedere Dienststelle aussprach ,
und damit zur Aenderung der Ruhegehaltsberechnung
nicht gegeben seien ; desgleichen keine derartige Hilfsbe¬
dürftigkeit Schmitts vorliege, um ihm eine Zulage aus
dem allgemeinen Unterstützungsfonds zu bewilligen . In
Anbetracht endlich , daß der Petent nur durch eigenes Ver¬
schulden seine Verwendung im Staatsdienst mit Aussicht
auf Wiederanstellung sich verscherzt habe , gelangte die
Kommission zu dem Antrag :

Hohe Zweite Kammer wolle über die Petition zur
Tagesordnung übergehen.

Der Ko-mmissionsantrag wird angenommen .

Schluß der Sitzung kurz nach halb 9 Uhr abends .
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* Karlsruhe, 19 . Juli . 130 . öffentliche Sitzung der
Zweiten Kammer . Tagesordnung auf Freitag ,den 20 . Juli 1906 , vormittags 9 Uhr :

Anzeige neuer Eingaben . Sodann
1 . Beratung des Berichts der Budgetkommission . über dieBitte der Gemeinden Neustadt i . Schw. u . a . m . um Aus¬hebung des Entfernungszuschlags für die Zahnradstrecke derHöllentalbahn . Berichterstatter : Abg . Hergt .2. Beratung der Berichte der Kommission für Eisenbahnenund Straßen über
s . die Bitte der Gemeinden des Deggenhauser Tals um Er¬stellung einer normalspurigen Nebenbahn von Deggen-hausen—Ursprung nach Pfull - dorf, sowie die Bitte desEisenbahnkomitees Sohl bei Psulleodorf über den Ausbauder Linie Mimmenhausen —Frickingen über Schönach —-Herdwangen nach Aach—Pfullendors , Berichterstatter :Abg . Frühauf ;
d . die Bitte einer Reihe von Interessenten und Gemeindenaus den Aemtern St . Blasien , Waldshut , Säckingen undBonndorf um Erbauung einer normalspurigen Bahn St .Blasien—Rheintal , Berichterstatter : Abg . Frühauf ;c. die Bitte der Gemeinden Vierthäler , Langennordnach,Waldau , Hölzlebruck , die Erweiterung der HaltestelleHölzlebruck zu einem Bahnhof mit Personen - und Güter¬verkehr und den Bau einer Zufahrtsstraße zu demselben,Berichterstatter : Abg . Blümmel ;

ck. das Gesuch des Eisenbahnkomitees Thengen um Erbau¬ung einer normalspurigen Lokalbahn von Singen überHilzmgen —Binningen —Büßlingen nach Thengen —-
Drucksache Nr . 73 — Berichterstatter : Abg . Duffner ;e . die Bitte der Gemeinden Kirchardt , Heinsheim , Wimpfen,Kirchhausen, Fürfeld , Treschklingen, MassenbachhausenundBockschaft um Erbauung einer normalspurigen Eisenbahnvon Eppingen—Richen nach Wimpfen—Jagstfeld , Bericht¬erstatter : Abg . Leiser .

t. dieBitte des Eisenbahnkomitees Merchingen, A. Adelsheim,die Erbauung einer normalspurigen Nebenbahn vonOsterburken nach Merchingen betreffend, Berichterstatter :Abg. Reck .

* Karlsruhe, 20. Juli . 131 . öffentliche Sitzung derZweiten Kammer. Tagesordnung auf Samstag,den 21 . Juli 1906 , vormittags 9 Uhr :
Anzeige neuer Eingaben . Sodann
Beratung der Berichte der Budgetkommission über

1 . den Antrag der Abgg . Bechtold u . Gen . wegen Gewäh¬rung von Teuerungszulagen an die im Staatsdienst be¬
schäftigten Arbeiter , Beamten und Lehrer (DrucksacheNr . 23 ) , und den Antrag der Abgg . Muser u . Gen . we¬gen Erhöhung der Bezüge der Arbeiter in staatlichen Be¬trieben und für die nicht etatmäßigen Bediensteten, we¬
gen Revision des Gehaltstarifs und wegen Aufnahme derVolksschüllehrer in diesen Tarif (Drucksache Nr . 29 ) , —
Drucksache Nr . 23u —;

2 . eine Anzahl von Petitionen von Eisenbahnbeamten,Eisenbahnbediensteten und Eisenbahnarbeitern in betreffihrer Dienst- und Einkommensverhältnisse und den An -trag der Abgg . Fehrenbach u . Gen . bezüglich der Dienst- ,Lohn- und Altersbersorgungsverhältnisse der Eisenbahn¬arbeiter (Drucksache Nr . 39) — Drucksache „ ZuNr . 14" —;
3 . die Bitte der Reserveführer und Heizer der badischenStaatseisenbahnen um Verbesserung ihrer Anstellungs-verhälfnisse durch Vermehrung der etatmäßigen Stellenfür Lokomotivführer und Heizer — Drucksache „ZuNr . 14 II " —;
4 . den .Antrag der Abgg . Muser u . Gen . , die Ruhezeit fürdie Eisenbahnbediensteten betr . (Drucksache Nr . 18 ) , undden Antrag der Abgg . Bechtold u . Gen . , die tägliche Ar¬beitszeit der in Staatsbetrieben beschäftigten Arbeiterund Beamten und die Anstellungs- und Besoldungsver¬hältnisse des Personals der Priärtbahnen betr . (Druck¬sache Nr . 49 ) — Drucksache Nr . 18u — . Berichterstatter :Abg . Or . Wilckens .

* Karlsruhe, 20 . Juli . 34 . öffentliche Sitzung derErsten Kammer . Tagesordnung auf Samstag ,den 21 . Juli 1906 , vormittags halb 10 Uhr :
1 . Anzeige neuer Einläufe .
2. Beratung des Berichts der Sonderkommission für den Ent¬wurf eines Gesetzes , die Vermögenssteuer betreffend . Bericht¬erstatter : Geh. Rat Lewald.

Verantwortlich für den Bericht über die Verhandlungen vrr Zweiten Kammer : vr . Otto Wallt -Druck und v« « . Vraunichen Hofbuchdruckerei. Beide in Karlsruhe.
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